
Thomas Blanke 
Der Beamtenstreik im 
demokratischen Rechtstaat~:· 

1. Die Auseinandersetzung um die PTotestaktion der GEW im JahTe 1979 

Erstmals in der Geseh.iehte der Bundesrepublik kam ~ im Verlauf des Jahres 1979 zu einer Reihe 
gewerkschaftlich organisiener demonstrativer Arbeitsniederlegungen von lehrern: Am 4· 7. 
'979 ließen ca. <150 Lehrer in Bremen zwei Unterrichtssrunden ausfallen. um an einer von der 
Gewerkschaft ErLiehung und Wissenschaft (GEW) veranstalteten Demonstration teilzuneh
men,3JTl r) . 1 r . 1979. dem bundesweiren Alnionsrag der GEW, legten 5000 Lehrer in Hamburg, 
1100 in Niedersachsen und annähernd 5000 Lehrer in Hessen für zwei UnterrichtsSTUnden die 
Arbeit nieder. 
Ziel der Akrion der GEW war es, auf den Ausschluß der beamteten wie der angestellten lehrer 
aus der allgemeinen Arbcitszeitverkürzung im öffentlichen Dienst, von der sie seit Jahren tTOtz 
besrändig erneuerter Versprechungen seitens der Kulrusbürokrarien ausgenonunen blieben, 
aufmerksam zu machen.' Kernforderung war die Verkürzung der Zahl der Pflichtunterriehts
srunden für alle lehrer um mindesrens eine Srunde und die stufenweise Herabsetzung der 
wöchentlichen Regelsrundenzahl auf maximal 25 Unterrichtsstunden.' 
Schon im Vorfeld der geplanteo ArbeitSniederlegungen war es zu scharfen Auseinandersetzun
gen mir den Schulbehörden der Länder gekommen. So ordnete der Bildungssenator von Bremen 
mit Erlaß vom 2 . 7. '979 an, daß es unzulassig sei. für den Zeitpunkt der geplanten 
Demonstration am 4. 7· '979 wie von der GEW vorgesehen die fünfte und die sechste 
UnterrichtSstunde auf andere Tage zu verlegen. Als daf'3.ufhin tTorzdem zahlreiche bremische 
Lehrer die Arbeit in dieser Zeit niederlegten (an der GEW-Kundgebung beteiligten sich über 
1000 Personen), wurde ihnen durch Schreiben des Bildungssenarors eine formelle Mißbilligung 
ihres Verhaltens ausgesprochen, die den Personalakten beigefügt wurde, und außerdem für die 
Dauer des Fonbleibens vOm Dienst eine entsprechende Kürzung der Bezüge angekündigt. Auf 
die Klage eines im AngesteUtenverhältnis 5Iehenden Lehrers hin hat das Arbeitsgericht Bremen 
mit Urteü vom 12. Februar 19801 das Land Bremen veruneilt, die wegen der Demonstrations
teilnahme vom 4. 7. 1979 ausgesprochene Abmahnung zurückzunehmen und aus dcn 
Personalakten des Klägers zu enrfernen. weil die Betroffenen zuvor nicht ordnungsgemäß 
angehört worden seien und die Teilnahme von Lehrern im AngesteUtenverhältnis :tri der 
demon.strativen Arbeitsniederlegung nicht rechtswidrig gewesen sei; mangels einer tarilvenrag
lichen Regelung der Arbeitszeit beinhillte der DemonstraLionsnreik keine Verletzung der 
Friedenspflichr. 
In Hamburg haru: der Senat der Freien und Hansestadt Harnburg gegen die geplanre 
Arbeitsniederlegung der GEW, landesverband Hamburg, das Verwaltungsgericht angerufen, 
welchcs mit Beschluß vom 12 . 11 . 79 antragsgemaß der Gewerkschaft im Wege der cinsrweiligen 
Anordnung untersagte, .den mit dem Ziel der Herabsetzung der POichrsrundenzahl angekün-

~ Der AufS11l b ... iert .ur Uberl egungen, die der AUlor mi, D. S,.TZel enrwickel, h.L Vgl. die im Herb .. 
erscheinende Un,erruchung . Demokratische Verla«ung und Be~mtem1Teik· (Luchterh.1nd). 

, V gl. hierzu die GEW-OokumenuIion .Arbeitszeit für Lehrer, in: Im Brennpunk1. Meinungen - Modelle
Materialien aus der Arbei, der GEW. l. Auf] . Flm ',979; ferner das Rund .. hreiben der GEW an die 
Mitglieder des DGB-Bund •• vorsundC$ und die Vorsünde der DGB·Gewerk..chaf'er1 v. q. ,I. '979; 
sowie H. Zwirner . !kamtenSlreik - eine BClundsaufnahme zum Tbem.: Prou:${- und Verweigerungs
maßnahmen vOn Lehrern unter dienru'ech,lichen G<"Sichtspu"~ten •• in: Im B,elll1punk1, •. a. 0 ., Nov. 
'979. S. S-9. 

1 Vgl. den .Au/ruf. der GEW NiedcrSoAChsen ZUr demonstrativen Arbeirsn iederlcgung >m 13. 11 . 1979. 
3 Az: 4' Ca ~6H/79· 
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digten Streik durchzuführen.'. Trotz dieses Gerichtsbeschlusses, der kategorisch von der 
Unzulässigkeil jeglicher Streikmaßnahme von Beamten ausgeht und einen Rechtsanspruch des 
Landes auf Unlerlassung daraus herleitet, daß .das beabsichtigte Verhalten der AOlTagsgegnerin 
als Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung rechtlich untersagt iSh!, fühne die GEW 
die Arbeitsniederlegung wie vorgesehen durch. 
Am schärfsten eskalierte der Konflikt zwischen der Landesregierung und der Gewerkschaft in 
Niedersachen: Of/enbar erblickte die Regierung in Hannover, als einzige der angegriffenen 
Landesregierungen eine CDU-Regierung, in dieser Auseinandersetzung die willkommene 
Gelegenheit, sich erneut als ordnungspoliuscher StabiJitätsfaktor zu profilieren und der Tagung 
der Ministerpräsidentenkonferenz in edle am 15. IT. 1979, dem eigentlichen Adressaren des 
GEW-Aktionstages, äußere Konturen von Entschlossenheit und Härte zu geben. Jn Presseer
klärungen und mehrfachen Erlassen an alle Bezirksregierungen und AußensteIlen sowie an die 
Schulräte und Schulen, in Schreiben, die allen Lehrern in Niedersachsen zugcstelh wurden, 
bekundete das niedersächsische Kulrusministerium wiederholt seine Auffassung von der 
Recht!;Widrigkeit der geplanten Maßnahmen der GEW, wies über die Bezirksregierungen .alle 
Schulleiter an, über jeden Einzelfall, in dem der Verdacht eines Dienstvergehens gerechtfertigt 
sein kann, sofon zu berichten und die betroffenen Lehrkräfte zu benennen«~ und kündigte an, 
daß -Lehrer, die an dem Sireik teilnehmen, ... sich über die diszipLnarischen Konsequenzen im 
klaren sein mussen ... U nabhiingig da von, daß diejenigen, die die pllichrwidrigcn Maßnahmen 
aktiv fördern oder dazu aufrufen, die Einleitung eines förmlichen Disziplinarverfahrens zu 
erwarten haben, müssen die sich an Kampfmaßnahmen beteiligenden Lehrer neben diszipli
narrechIliehen Folgen auch damit rechnen, bei grob fahrlässiger Verletzung ihrer Aufsichts
pflichten haftungsrechtlich und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen zu werdeo«l. 
Wenige Tage vor dem angeköndigren Demonstracionsstreik ging das niedersächsische Kultus
ministerium zum Generalangriff auf den dortigen Landesverband der GEW über: Am 9. Nov. 
J979 leitete es über die BezirksregierungelJ disziplinarische Vorennicclungen gegen die im 
Schuldienst stehenden sieben der vierzehn Mitglieder des w.ndesvorstandes der GEW
Niedersachsen ein, weil diese die Durchführung der Arbeitsniederlegung beschlossen hatten. 
Einen Tag vor der geplanten Arbeitsniederlegung, am r 1. t r. '979 wurden gern. § 67 NBG diese 
7 Mitglieder des Landesvorstandes vorläufig vom Diensl suspendien. das Verbot der Führung 
der Dienstgeschäfte sowie des Betretens der schulischen Dienstgebäude ausgesprochen und die 
sofortige Vollziehbarkeit dieser Maßnahmen angeordnet.! Die Mirwirkung an der gewerk
schaftlichen WiUensbildung in ihrer Eigenschaft als Vorstandsmitglieder der GEW Niedersach
sen sowie die Aufforderung an Lehrkräfte zur -Teilnahme an rechtswidrigen Kampfmaßnah
men« seien ein Hchwerwiegendcs Dienstvergehen., welches geeignet sci, .das Ansehen der 
Beamtenschah in der Offemlichkeit in besonders schwerwiegender Weise zu beeinträchtigen •. 9 

Die Betroffenen legten gegen diese Dienstenthebungen, die von der GEWaIs "beispieUoser Akt 
staatlicher Willkür." gewenet wurden, Beschwerde gem. ~ 80 Abs. S VwGO bei den 
Verwaltungsgerichten ein. Zu Entscheidungen in der Hauptsache bm es jedoch nicht. weil am 
)0. Nov. die Amuführungsverbote durch die Bezirksregierungen wieder aufgehoben wurden. 
Die inzwischen ergangenen Kostenentscheidungen des VG Braunschweig" und VG Hanno
ver", nach denen die Verfahrenskosten entweder ganz der Bezirksregierung auferlegt wurden') 

4 Az: VII VG 114Si79· 
5 S. 8 der Beschlußbogründung, hier >.il. nach einer Kopie dc.s Origin~k 
6 SchreIben der Btlirksregiuung H>nnover 111 die Gymnasien und Gcs.amtschulcn d~s Bezirks v. 3 I. 10. 

79· 
7 Prc'Sscmilteilung des niedersiichsischen Kuhusmini"en vom J I. Okt. '979. 
8 VgL Erziehung uod Wis.sensch:a.ft, hrsg. VOm L",dcsverband Niederuehseo dCI GEW, Nr. [I v. 10. [J. 

'979, S. I I. 
9 Ebonda. 

10 E. Frisrer, $oliduilä, demolmriert und erleb., in: Eniehung und Wisstnschall, hrsg. von der GEW 
(Bund), Ffm, NT. ll/J979, S. !. 

I1 Bes<:hluß v. 11. J. 1980, Al.: 1 VG D 1 68179 (unveriillendichl): borichrel wird über diese EnLScheidung in: 
FrLi~hung und Wis<ensch.1r (Nds.), N,. 1/J980, S. J und Nr. )/J9S0, S. 3. 

tl VG Hll1nover, J. Kamm ... Hildesheim, Beschluß vom .8. !. '980, Az: HiVG D nl79 (unverölfcntlicht) 
und VG Hannover, Beschluß v. '9. 2. 1980, Az: I VG D 80179, , VG D 8J/79' , VG D 85/79 
(unveröffentlicht). 

'J So VG H.nnüver, ). Kammer Hildesheim, a. a. O. auS prozessualen Gründen, also ohne Sldlungnahme 
zur Zuläs.sigkcit deI MilWirkung der ruspendierten Lehr .... am Beschluß des Landesvomandes der 
GEW. 
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oder aber je zur Hälfre von den Bereiligten zu tragen sind '" lassen erkennen. daß jedenfalls von 
einer .offensicl1l1ichen Rechtwidrigkeit oder Rechtsmäßigkeir der Suspe.ndierungsverfügung 
nicht ausgegangen werden kann~ ." 
Die Maßregelungen der Landesregierung in Niedersachsen beschränkten sich indes nicht auf 
diese Sanktionen gegenüber den im Schuldiensl srehenden Mitgliedern des niedersächsischen 
GEW-Landesvorsundes: Sämtliche Lehrer. die sich an der Prole5ukuon am 1) . I J. 79 
bereiligtcn. wurden von den Schulleirungen registrien., die Listen an die zuständigen Bezirks
regierungen weitergeleitet, die daraufhin wegen des Vorwurfs einer ~streilühnlichen Arbeits
verweigerung während der Unterrichts1.eit . die Einleirung disziplinarischer Vorenninlungen 
gemäß § 26 NDO mitreillc. 
Noch bevor die disziplinarischen Vorermitdungen von den Schulbehörden abgeschlossen und 
Disz.iplinarmaßnahmen verfügt worden waren 11" wurde bereiLS - wie einer Grundsatzerklärung 
des GEW-Landesvorsundes zu entnehmen iSI - .gegen die Beteiligten der demonstrativen 
Arbeitsniederlegung am I >. November 1979 . . . über die üblichen Anschuldigungen hinaus mit 
kleinlichen Schikanen vorgegangen : 
- Verkürzungen von Probezeiten werden zurückgenommen oder Probezeiten werden verlän-

gert. 
- Ernennunge.n zu Realschullehrem oder Sonderschullehrern werden aufgeschoben. 
- Ehrungen für ""ojährige Dienstjubiläen lVerden nicht vorgenommen. 
- Beförderungen werden gestoppt • . " 
Darüber hinaus bemühen sich die Behörden offenbar, »Rädelsführer" auf aUen Ebenen der 
gewerkschaftlichen Organisation zu identifizieren und ihre gewerkscha1tliche T::itigkeit in die 
Vorermiruungen einzubeziehen." So wird gegen einen Orrsvorsitzcoden ermitle!t. weil er in 
einer von ihm unterzeichneten Inform:uionsschnft »die Streikbereitschaft aktiv gefördert" habe 
- und dies. obwohl er selbsr an der Arbeitsniederlegung nieht teilgenommen harte ; einem 
Kreisvorsit1.enden wird vorgeworfen, die venammlungsrechtliche Anmeldung einer Kundge
bung am I). Nov. vorgenommen zu haben •• bei dieser Kundgebung als Redner aufgetreleM zu 
sein und in einem An:ikel in der Krcisverbandsz.cirung "eine Wiederholung von Kampfrnaß
nahmen angeregt" zu haben." Dabei handelI es sich nach Angaben der GEW" nicht um 
Einzelfälle, wie die disziplinarische Maßregelung von OTV-Vertrauensleuten, die in einem 
Schreiben an die GEW sich mit der Arbeitsniederlegung solidarisienen, zeigen. '" Mit dieser 
gezielten Eskabtion der Auseinandersetzung verfolgt die Landesregierung in Niedersachsen 
erkennbar die Absicht. die Lehrer einzuschüchtern und dadurch langfristig die GEW von ihrer 
seit Jahren vertretenen Auffassung von der prinzipiellen Zul:issigkeit von Arbeitskampfmaß
nahmen von Lehrern abzubringen". Damit wird dieser Konflikt - in ähnlicher Weise wie der 

'4 So VG Br.unscbweig, •. J. o. und die iibrigeo 8eschlüsst d"" VG HanDover, a .•. 0 .; d.s VG Hannover 
gchl unter Bezugnahme auf die FlugJoucncntScheidung des BVerwG v. 11. I!. '979 (A7.: I D 84"78) von 
d.r RechtsWidrigktil der geplanten demonstraliven ArbcilSnicderl~ung der GEW ,u, und sieht in der 
Mitwirkung an dem ""lSpr~hcnden Beschluß des geschältsführcndcn Lande..vorstandc. eine Vetlenung 
der Ikamlcnpflichlen der suspendierlen I..ehrcr; ~nders dogegen - wie im TC"'1 - da.s VG Bnunschwcig. 
a .•. 0. 

1$ VG Braunschweig, a. a. O. 
's. Die niedcr.:ichsiscbe Landesregicrung gebl - soweil bisher ersichtlich - von folgeneIern diszip~n1JTcchl

lichen .Bußgeldbtalog. lUS: Strcikbctciligre .einfacbe. Lebrkt>lte wurdm DM 100,-, Schulleitern 
dagegen DM }OO,- an Geldbuße ~ulerlegl . [I) Hessen w~den/12ul ErkJ'rung des Kultu.<tnin.islers gegen 
sogenannte .R:;delsn.h,cr- i" jedem Fall förmliche Distiplinarverfabren eingdeilel, vgl. Frankfuner 
Rundschau v. '4. 6. '980, S. lO. 

,6 _Koalitionsfreiheit durch Landcu-eg;crong gefährdet., Grunds>lzcrkl'rung des GEW·Landesvorsrandes 
Nicxl.rsachscn. ElLiehung und Wi'5en",hafr (Nd •. ), Nr . ,"9S0, S. l. 

'7 Vgl don Bcncht in ElLichung und Wis<enschaJ. (Nds.) Nr . 3"980, S. J. 
18 Ebtnda. 
'9 Ebend •. 
10 Grund$ll"Urklärung des GEW-Landesvorsrand<s, a. a. O. 
11 Auf dem Bundeskongreß d.r GEW vOm Juni '968 wurde in § 4 der Sarzung die .Durchführung von 

lUmpfmaßnahmen- aulgenommen und als Anlage zur Sarzuog .R~dungen über den Arbeitskampf. in 
Hinblick aul .Arbcil$cirutellungC11- ix:schlo>Sen. AusdrücHchc Erwähnung lindet der -Streik. als .d ... 
I.,zte Mi".,) im gewcrkschaft~chen Kampf, das ersr angewendet werden darl, wenn alle V.rhandlungs
möglichkeitcD e~höph sind., in der Anlage Zur Sat7.ung. die auf dem Bundeskongreß vom Juni '97' 
beschlo .. en worden ist. Die dcrzeil gül"se Fassung der GEW-s"lzung vom 8. S. '971 sieh I in § j die 
Durchführung von Staiks '·Or. Hinsichtlich der Au~fung von Warnrueilu - lls solche wurden die 
demonsrr .. iven Arbcilsniederlcgungen im Beschluß des H.tUplVOcstandcs du GEW v. 11. S· '979 
zunächst bezeichnet - bestimm. § I Zi/f. 6 der S2lzung: .Di. Durchführucg von Warnstreiks h21 sich an 

lJ9 
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.Bummelstreik~ der Fluglotsen - zugleich zum TestfaU für die juristische Dis~ussion über die 
Legalität von Arbcitskampfmaßnilimen bzw. gewerkschaftlich organisierten Protes{maßnah
men von Beamten: "ln der nächsten Runde haben die Juristen das WOrt • . " 

11. Die b. M.: RechtsWidrigkeit des Beamtenstreiks 

Nach Ansicht der RechtSprechung') und der weit überwiegenden Meinung in der 
juristischen Literatur" ergibt sich die Unzulässigkeit von Beamtenscreiks (einschließ
lich kurzer Wam- bzw. Demonstrationsscreiks) gleichsam von selbst aus den 
zentrllen Grundpril12ipien der bürgerlichen Gesellschaft und ihres Slaates. Wenn 
auch nicht für alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, so musse doch zumindest 
für die Beamten gelten, daß sie um ihrer Privilegien der lebenszeidichen Anstellung, 
der Unkündbarkeit und der gesichenen Altersversorguog willen ein Streikrecht 
prinzipieU niche in Anspruch nehmen könnten. Dies erscheine aus drei Grunden so 
einsichtig und selbstverständlich, daß darüber eigentlich keine weiteren Wone zu 
verueren wären: 

den ,Richtlinien der GEW für Arbeitskämpfe, zu onenrieren. B.i Warnstreiks VOn kürzerer al, eintägiger 
D'"er ko.nn.uf cine U .. bstimmung ven;ichw werden, wenn ihre Durchführong aUS zeitlichen Gründen 
die beab.siduigte Wirkung der Arbeitsniederlt];Ung vereitdn würde<. 

u E. Frister, a, l. O. 
2) VgI. die Ruhtsprecbungsübersichteo von H. J. Becker, Die hergeb .. chten Grundsäne des Bcrulslxam

~ntums in der Redmprechung des Bunde:sve ...... lrunvgerichtS. in: ZBR '978, S. 'l S fl. und von H. 
Lcchcler, Die ,hergebrachtcn Gruodsätze de5 BcruCslxam{entums, in d.r Rechtsprechung des Bundes· 
veriossungsgerichts lind d"" Bllndes""", • .hllngsgerichu, in: AöR Bd .• o} <'978), S. 349 H.; ferner die 
bereits ziliene EntScheidung des Bundesverwalrung,gerichts v. 12 . ' I. '979 (vgl. Fn. 14) so"';. 
des Bundesgeriehuhof. vom 3 t. i. '978, BGHZ 7°, 277 ff. 

24 Vgl. insbesondere C. H. Ule, Öffentlicher Dienst, in : K. A. Benennlnn, H. C. Nippcn:!ey, Die 
Grundrechte Bd. rv, 2. H:Jblxl .• B .. lin t962, S. S371f., besonders S. SO!) If., S. S61 H .• S. 6q H.; ders., 
Beamtenree!)t, Btflin 197<'. W. Tbi"""e, Ocr öffentlich. Dienst in der Verf:u,ungsordnuns de<J 
Grundgesetzes (An. JJ GG), Göuingen t96{; d."., Empfiehlt es sich, das Beamteorcchl unt~r 
Berücksich,igung der W:mdlungen vOn Sual und Gesellschaft neu ZU ordneo? Guuchten zum 48. DJT 
1970, Bd. I, Ttil D, S. 64 H. I. v, Münch, Rcchtsguuchlen zur Frage .ines Srreikrechts der Be,m,,,", 
Hilden; ders., Offentlichcr Dienst, in: I. v. Münch, Hrsg., Besondere5 Vcrwa!lungsrfchl, f. Aun., Berlin 
t 979, S. I ff., besonders S. 14 H. J. Iscnsec, Bcamtenstrcik., BonD-Bad Godesbe'!!;, '97 t. W. Leisner, 
Grundlagen des Berufsbe·mllenrums, Bonn-Bad Godesherg, '971. Th. Maunz in M.unz-Dürig
Herwg-Scholz. Gl\Uldg~et:l., Müncben, Lo.eblau, Art . JJ (t966). v. Mongoldl-Klein, 0 .... Bonner 
Grundgesetz, Bd. >, 2. Aun., lIedin '9) S fL, Art. H GG. Hinzuweisen ist feroer .uf die frühe 
vcrfassungsrechdiehe Position,bestimmung des Beamlentums itn Sinne kOD~rv.ti"er Ordnung,vorstel
lungen durch Werner Weber. Struktur und Aufgabe de, S •• mun,um.<, in: dero;., SLUU- lind Selb,tver
walrung in der Gegenwan, Gö!!ingen '90, S. 87-.08. Webrrs Konuption von der Funklion des 
Bcrufsbe.mt<ntums im modemen Staat dokumentiert der folgende Sal>: Indem das BC'amlen'um scLncn 
.Dienst allerdings in der Zucht gemeinschaft5beu\&ener Sundcsver.nrworrung erfüllt, liefen es zugleich 
unserem Sta,n inminen der zerrenden Krälte der inneopoliti:schen Machtkonkurrenz d", Gerüst, ohne das 
er nicht btuchen könn~, Es ist bei allen Gren.un, die ihm gesetz I ,ind, und b.i vielen Schwächen. die ihm 
innewohneD, der Kri,tallisolionskem unserer Sr13fuchkei,. (S . '07), Von dieser Position nich, weit 
entfernt ist die D.rsteUung der Slellung des Beamten nacb dem Gru/ldgesetZ in H. J. Wolf(, O. B,cOol, 
Verwa.ltungsrteht 11, 4. Aun., München '976, § t07. Ablehnend gegenüber dem BCiUlllCnmcik F. Schäfer 
in ,einem Referat ,uf dem 48 , DJT '970 lum Thema : Empfieblt es sich, das Be.lJ'l")teore<:hl unter 
BcrücksiehLigungder Wondlungen von SI"I Und GcseUschaftneu zu ordneo? Bd, 11, Teilo, S. '0 ff., S. '7, 
ebenso H. Quaritsch in einem Referat zum gleichen Thema, <18 Dff 1970, Bd. 11, Teil 0, S. H (I ., 5. 48. 
l'uou: W. Wiese, Zur Neuordnung des öffentlichen Dieru'C5, DVBI. 1970. S. 6« ff.: B. Rutllen, R. 
Söhnen, Demokr.tÜicrong durch Bearnrenmeik, in: Der SI"'I, Bd. I' (197)), S. SO ff., siehe .uch G. 
PO", Die p{]jchren des B=<en Ußler der VcrfasJungmrdnuog d" Grundge<t:"1ZCs, Di$$. jur. Göningen 
'968; lerner A. Ha.m:mn, H. I1n2, Grundgt"Setz, j . Auf]. Neuwie<l 1970, Art . JJ GG: Ch. S'arck, 
Offcntlichcr Dien", Verlas.ungsrecht in RHen, 0.0.,0. J; le Stern, Das Sruts rech t der Bunde5republik 
DeutSchb.nd, Bd. I, § 11, München t977. Sei der folg<:nden Skhz< dcr ArgumcnutionlSlruktur der h. M. 
wird auf detaillierte Einzclnachweisc verzichte!, was deshalb gerechtfertigt erscheinl, weif .ich diese 
"U'2genden. Topoi b"LÜldig überall wiederholen. Eine rechtsnomucive Zuordnung dieser Begriindungs
schrille unlerbleibt an die.ser SreUe, weil.ul die.se des näheren in der nachfolgenden Diskussion du h. M. 
ei.ogegangen wird. 
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Zum einen widerspreche ein gleichsam risikoloses Streikrechc dem tür jede freiheit
liche Gesellschaft grundlegenden Prinzip der Selbsrverantwortlichkeit des Einzelnen. 
Ein Streikrecht ohne das Risiko von Kündigung und Arbeitsplatzverlust erweise sich 
als ein Macht- und Herrschaitscitel ohne Verantwortung, die Folgen gelungener 
Screikaktionen wie etwa die gesteigerte finanzielle Belastung des Staatshaushalts 
durch höhere Gehälter oder notwendige MehreinsteIlungen wären von der Allge
meinheit der Steuerzahler zu tragen. Das Risiko solcher Streiks wäre mithin immer 
schon sozialisiert, weil der Staat nicht in Konkurs lallen könne. Mit dem Beamten
streikrecht wäre daher das Fundamentalprinzip einer auf individueller Privatautono
roie basierenden bürgerlichen Gesellschaft preisgegeben, nämlich die Koinzidenz von 
Freiheit und Verantwortlichkeit. 
Zum anderen widerspreche ein Beamtenstreikrecht grundlegenden staatsorganisato
rischen Prinzipien. Den Beamten seien ihre Privilegien nicht um ihrer selbst willen 
verliehen, sondern auf Grund ihrer besonderen staatlichen Funktionen. Den 
alltäglichen materiellen Sorgen um die Sicherheit von Arbeitsplatz. Einkommen und 
Altersvorsorge enthoben sowie entlastet von den darum immer wieder geführten 
AuseinandersetZungen, sei ihnen die Rolle eines neutralen Sachwalters der gesell
schaftlichen Allgemeininteressen anVertraut, die sie unparteiisch, nur orientiert an 
sachlieben Gesichtspunkten zu erfüllen hätten. Ihre korrekte Arbeitsdisziplin 
entspringe nicht dem äußerlichen Druck der Konkurrenz und der Angst um 
Arbeitsplatz, Beförderung und Aufstieg, sondern einem inneren Ethos der Pflich
terfüllung im Dienst der Allgemeinheit. Damit aber wäre wenn schon nicht die 
Formulierung egoistischer beruflicher Interessen, so doch der Versuch ihrer 
kampfweisen Durchsetzung unvereinbar: Das im Berufsbeamtentum personifizierte 
Gemeinwohl, der Staat als Organ der Gesellschaft, könne sich nicht selbst bestreiken. 
Andernfalls würde die Formulierung dessen, was den Inhalt des Gemeinwohls 
ausmacht, den zuständigen politischen Encscheidungsinstanzen, konkret dem parla
mentarischen Gesetzgeber, entzogen und den Sonderinteressen ausgerechnet desje
nigen Berufsstandes überantwortet, dessen überparteilichkeit die Voraussetzung zur 
gehorsam-neutralen Durchsetzung des Sraatswillens sei. Ein. Beamtenstreikrecht 
käme daher einem Rückfall hinter die neuzeitliche, bürgerlich-moderne Rationalität 
staatlicher Herrschaft gleich, indem die Bediensteten des Staatsapparats die Defini
uonsmacht darüber erhielten, welche Aufgaben sie zu welchen Konditionen erfüllen 
wollten. 
Außerdem müsse ein Beamtenstreikrecht - so die herrschende arbeitsrechtliche 
Doktrin"- auch deshalb verneint werden, weil die Beschäftigungsverhältnisse von 
Beamten nicht im Wege kollektiver Verhandlung und tarifvenraglicher Vereinbarung 
geregelt würden, sondern wegen der Orientierung am Gemeinwohl durch Gesetz 
festgelegt seien. Ein Streikrecht setze aber begrifflich wie auch seiner Funktion nach 
als Mittel des vorübergehenden Entzugs der Arbeitsleistung im Interesse der 
Durchsetzung verbesserter Arbeitsbedingungen voraus, daß über diesen Gegenstand 
der Auseinandersetzung überhaupt einzel- wie kollektivvertragliche Verhandlungen 

1 S In den Grundsatzcntscheidungen der arbcitsgerichdichen Rechtsprechung nimm, ~W':lC das l.riniche 
VcrhandlungssYSlcm zur Begründung der Zuläs,igkei, von Arbeitslümp!cn stets eine unrr,}e Rolle cin, 
"gl. BAG AP Nr. I, Nr. 3', Nr. 4). Nr. jI 2U Art. 9 GG. Arbeitskamp!; j~doch ist. SQ"'ci. ersichl~eh, 
bish .. oirgendwo explizil die au=h~eßliche Fixierung mlru.siger A rbcitsl<ampfm:.ßnmmcn aul <bs 
System der T,rifamonomic .usgesprochen. Dies. Fest5chre.ibung iSl vielmehr erst das Resulta, der 
herrschmden arbeinrecht~chen U,er3llJr, vgl. zum Oiskussion.,;t.and Seiter. Strcikncht Wld Ausspc:r
rungsrechl, Tübingcn '975. $. 481 f. mil zahlreichen N,ch",cj~en; Krcjci, Aussperrung. Wien '980, S. 
40 !I.; Söllncr, Arbeitsrecht. Scuugan-BerliD-Köln-Mainz, 5. Au!l., '976. § 12 1 I, S. 761.; ZOllnr.r, 
Arbeitsrech., München '977. § ~o IJ Ib, S. '7' 1.; zulcrL' H, H. Wohlgemu,h. Rechtsfragen de.'J 
So~d,ricilS.Streiks, AuR '980, S. H H .• }6. 
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geführt werden könnten. Daran fehle es jedoch beim Beamrenverhältnis. welches 
nicht durch vertragliche Vereinbarung, sondern durch einseitigen staatlichen 
Hoheitsakt begründet werde und dessen nähere Ausgestaltung in der ebenfalls nicht 
konsensuellen, sondern hoheicJichen Kompetenz des Gesetzgebers liege. Das 
Streikrechr als ein typisches Gestaltungsmittel im Rahmen privatautonomer Verein
barungsbefugnisse bestehe daher nur im Rahmen des SYStemS der Tarifauconomie . 
Daraus ergebe sich für die rechtliche Beurteilung von 8eamtenstreiks zweierlei : 
Einerseits wäre jede Aktion, die Erzwingungscharakeer häree wie erwa ein VoUstreik 
oder ein langfristiger Bummelstreik (»Dienst nach Vorschrift«, unberechtigtes 
KrankmeIden ecc.), immer zugleich auch ein rechtswidriger politischer Streik, weil 
der Gesetzgeber in der AUtOnomie seiner nur der Allgemeinheit verantwortlichen 
Willensbildung durch den Druck einer partikularen Interessengruppe behindert 
würde. Aber auch demonstrative Arbeitsniederlegungen, wie sie von der GEW 
durchgeführt wurden, die unterhalb der Schwelle einer ernsthaften Parlamentsnöti
gung blieben, seien insofern grundsätzlich rechtswidrig und bedeuteten eine 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. als es an einem die Ausübung 
des Streikrechts legitimierenden Bezug zu einem tarifvertraglichen Verhandlungssy
stem fehle . Als reine Demonstrations- und Protesrmaßnahmen seien solche Aktionen 
zwar an sich u. U. verfassungsrechtlic.h legitim, rechtfenigten jedoch nicht den Bruch 
der dienstrechdichen Verpflichtungen der Beamten. Anders wäre dies nur dann zu 
beurteilen, wenn entweder der Dienstherr für derartige Demonstrationszwecke 
Dienstbefreiung gewährt hätte oder wenn sich die ohne eine solche Erlaubnis 
handelnden Beamten auf gleichsam übergeserzliche Normen (wie z. B. das politische 
Widerstandsrecht oder ein Zurückbehaltungsrecht wegen unzumurbar gefährlicher 
"A("beits~bedingungen) für die Verweigerung der Erfüllung der Dienstpflichten 
berufen könnten. 
Als tragende Argumeotationssäulen der herrschenden Auffassung vom Verbot von 
Beamtensueiks ergeben sich somit drei Topoi : Die rechtliche Undenkbarkeit eines 
gewissermaßen risikolosen Streikrechts, d. h. einer privatautOnomen Freiheit ohne 
Verantwortung, die Unvereinbarkeit eines Streikrechcs der Beamten mit ihrer 
Stellung im Organisationsgefüge des bürgerlichen Staates und die Begrenzung des 
Streikrechts auf die Funkrionserfordernisse des Systems der Tarifautonomie. 
Die Ausstrahlungskraft dieser sowohl in der bundesrepublikanischen öffentlichkeit 
wie auch in der juristischen Literatur und RechtSprechung eindeutig .. herrschenden« 
Auffassung. die lediglich in den Jahren zwischen 1969 und 1972 leicht ins Wanken 
geraten war'~. ist unbe-Lweifelbar stark . Ihre Plausibilüät verdankt sie ihrem 
offensichtlichen Rekurs auf den in sich geschlossenen. sich wechselseitig argumen
tativ abstützenden Zusammenhang zwischen dem klassischen SoziaJmodell und dem 

16 Insbe-sondrrc di e eiD Btam.cnslreilm:~hl bclürwortcnden Untersuchungen von W. Benz, Beam,eovu
h:.ltni, und ArbeilSvcrhihnis. Sluugan '969. W. Däubkr. Dcr Streik im öffentlichen Dieost, Tübingen 
'970, R. Hoffmann, B<"aJn,enrum und Streik, AöR Bd. 9' ('966), S. '41-19~; dm., Beamlcostrcik und 
Vcrf .. sungsvcrständnis vom Sozial,taa', KJ '97', S. H H .• E. Schnapp, Beamtensu,w und Streikrech .. 
Huford-Bonn, '97~ lo"en eine brcite politische wie juris,ische Deb.lUc l~ $ ; in diesem ZUSllTlmenh.ng 
diskutierte der 48. Deutsche JuriS'CI""ß '970 die Fn.ge : -Empfiehlt es ~ich, das Beam.enrecht unter 
Berücksichtigung dcr Wandlungen von Staat und GeseUsch~, ncu ,u ordnen.~ Die Bundesregierung 
se,zte eine Kommission zur Reform und Vereinheitlichung des öHtntlichen Dienstrtchts ein, in der die -
immuhin nur mil einer S.imme - unterlegene Minderheit der Sachversr:indigen für eIn Srreikrech. auch 
der Beam,cn eintr." ogl. Sludienkcmmi&5ion für die Rcfoml des öffentlichen Dienstrechts, Bericht d.r 
Kommission Baden-Baden '97). Zur Kritik und zum Scheitern der DieRst=htsreform vgl. D. Haenseh, 
Kritik der DiClUtrcchurdonn. in : KJ H. '''976. S. I H. und H. P. Schneider, Die Spuren vcruufen im 
S,nde. Ober den Krebsgang einer Reform d,,", öffentlichen Di~nSlrcch,s, in: vorgänge Nr. J6 (Dez. '978), 
S. l' H.; ein Bc;untenstreikrech, bej.ht ferner U. H.mmer, Das ToUif- und Slreikrecht dC1" B""mten ume, 
bc<ondcrer Berücksich.igung des Bildung,bereichs, in : RdJB '976, S. 178 ff. 
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ihm entsprechenden Sraalsverstänclnis der bürgerlichen Gesellschaft. Befürworter 
eines Be.amtenstreikrechtS eragen daher - prozessual gesprochen - die »Beweis last« 
dafür, daß entweder die Voraussetzungen, die sozialen wie politischen Gelcungsbe
dingungen dieses Modells fehlen (sei es weil sie nie bestanden, sei es, weil sie entfallen 
sind), oder seine Konsequenzen auf Grund einer ihnen entgegenstehenden und 
verbmdlichen nonnauv-rechdichen Verfassungsprogrammatik nicht hingenommen 
werden können. Daß beides der Fall ist, daß jeder einzelne dieser drei Begründungs
schritte der vorherrschenden Auffassung von der Rechtswidrigkeit von Beamcen
streiks sowohl hinsichtlich seiner sozialen Voraussetzungen wie auch bezüglich 
setner normativen implikacionen die gesellschaftliche Realität und ihre rechtliche 
Programmatik venehlt, soll entlang den nachstehend aufgeführten Thesen in dieser 
Untersuchung dargestellt werden. 
J. Die Ansicht, daß ein Streikrecht ohne die Risiken von Kündigung und/oder 
ArbeitSplatzverlust infolge Konkurses untragbar sei, weil dadurch der für d"s 
bürgerliche Privatrecht konstitutive Zusammenhang von Freiheit und Verantwor
tung auseinandergerissen werde, ist weder empirisch noch juristisch haltbar und 
verkennt die Bedeutung des StreikrechtS wie des Sozialseaatspostulats. 
2. Der behauptete Scrukturwiderspruch zwischen einern Beamtenscreikrecht und 
fundamentalen staatsorganisacorischen Prinzipien iSt das Relikt einer vordemokrati
schen Rechtsstaatsauffassung, derzufoJge GrundreclltSenteignungen gegenüber gan
zen Bevölkerungsgruppen, die dem Innenbereich des staatlichen fnsritutionensy
sterns »einverleibt~ waren, als zulässig angesehen wurden. Diese Auffassung 
widerspricht gleichermaßen dem Demokratiegebot wie auch der realen Veränderung 
der Staatsfunktionen und verkennt ebenso den Anspruch des Rechtsstaatsgebots. 
). Die Begrenzung des Streikrechts auf das System der Tarifauconomie zementiert die 
bestehende privatkapiulistische Wircschaftsordnung, revidiert damit das wirtschafts
politische Offenheits- bzw. NeutraliditSpostulal der Verfassung und verurteilt das 
Streikrecht mit zunehmend umfassender Expansion der Staatstätigkeiten zu einem 
absterbenden Grundrecht. 
4. Die Radikalisierung des klassischen Rechtsstaatskonzepts, dem die herrschende 
Auffassung ihre argumentative Konsistenz und vordergründige Plausibilität ver
dankt, widerspricht der allseits - gerade auch von den konservativen Vertretern der 
herrschenden Meinung - konstatiereen verschwindenden Relevanz dieses Konzepts 
für die faktische Erklärung und rechtliche Strukturierung des staadichen Aufgaben
bereichs. Dieser Widerspruch legt die Vermutung nahe, daß das eigentÜmliche 
Insistieren der h. M . auf einem eingestandenermaßen antiquierten Strukturmodell 
der bürgerlichen Gesellschaft in der Frage des Beamtenstreikrechts präzis den Zweck 
verfolgt, den Gelcungsumfang demokratischer und sozialer Grundrechte gezielt 
einzuengen oder zu suspendieren. Diese ihrerseitS nicht offengelegre politische 
Option setzt eine spezifische Tradition der deutSchen Verfassungs- und Arbeitsrecht· 
lehre fort, die in durchaus verhängnisvoller Weise den Strukturwiderspruch von 
Kapitalismus und politischer Demokratie als Gegensatz von Rechtsstaat und 
demokratischem Sozialstaat juristisch reflektiert und diesen Strukrurkonflikt in einer 
autorirären Einfriedung des demokratischen WillensbiJdungs- und sozialen Ausein
andersetzungsprozesses zu entschärfen sucht. 

ITl. Beamtemtreikrecht als Freiheitsrecht ohne Verantwortung? 

Die Vorstellung, daß das Bealmenstreikrecht insofern quer stehe zu den Grundprin
zipien der Vergesellschaftung auf der Basis von PrivatautOnornie, als es die 

24) 
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244 Gewährung eines risikofreien Herrschaftstitels bedeuten würde, rekurriert ersicht
lich auf das für das bürgerliche Privatrecht charakteristische Prinzip der Kongruenz 
von Herrschaft und Haftung. Das Streikrecht als Herrscbaftsrecht der Lohnabhän
gigen an der eigenen Person. so müßte dieses Argument sYStematisch lauten, ist nur 
insoweit legitim, als den Streikenden das ausschließliche Risiko für die Verwertbar
keit ihrer Arbeitskraft durch den ErhaJc der in folge ihrer Aktion gefährdeten 
Arbeitsplätze und die volle Verantwortung für die von ihnen verursachten Produk
tions- bzw. Diensc.leistungsausfälle (als Rechte Dritter) gegebenenfalls aufgebürdet 
werden können. AUein diese immanenten soz.ialen und recht~chen Schranken des 
Streikrechrs, die ganz parallel zu sonstigen Herrschaftsrechten in den Gesetzmäßig
keiten der ökonomie (Werterhalrungsrisiko) und der Konkurrenz (Rechte anderer) 
liegen, vermögen zu garantieren. daß es zu einer exzessiven Ausübung des 
Streikrechts typischerweise nicht kommen wird, weil diese den eigenen Interessen der 
Streikenden am Erhalt und der Sicherung ihrer Arbeitsplätze zuwiderlaufen würde. 
Die Verletzung der Konkurrenzregel, der absoluten Herrschafrsrechte anderer, wird 
nicht durch eine immanente ökonomische Schranke, sondem eine rechtliche Barriere 
sanktioniert: Durch die Verpflichtung zum Schadensersatz. Die Bejahung eines 
Beamtenscreikrechts, so scheint es, sprengt diesen Zusammenhang der Legitimation 
eines Herrschahsrechts durch die Privatisierung von sozialem Risiko und rechtlicher 
Verantwortlichkeit, weil Unkündbarkeit und Lebenszeitanstellung in Verbindung 
mit dem auszuschließenden Suatsbankrou geradezu zu einer verantwortungslosen 
Ausübung des Streikrechcs zu ennuncern scheinen und auch die rechtliche Schranke 
des Schadensersatzes für rechtswidrige Aktionen jedenfalls in weiten Bereichen des 
Staatsapparats nicht wirksam werden kann, weil die staatlichen Dienstleisrungen 
häufig nicht wertmäßig bezifferbar sind . Wäre daher das Streikrecht ebenso wie das 
Eigemumsrecht als ein subjektiv-privates, in der ökonomischen Privatautonomie 
begründetes Freiheitsrecht (i. S. eines Herrschaftsrechts) anzusehen'), dann wäre die 
h. M. darin konsequent, daß sie entsprechend dem kJassischen System des bürgerli
chen Privatrechts seine Anerkennung an die Existenz dieser immanenten sozialen wie 
rechtlichen Schranken bindet. 
Anders verhielte es sich jedoch, wenn das Streikrecht als öffentlich-politisches 
Freiheitsrecht - etwa als ein der Meinungs- und Demonstrationsfreiheit verwandtes 
.Kommunilwionsgrundrecht, (Scholz)'S - oder als soziales Freiheitsrecht (Däubler)'9 
zu qualifizieren wäre: Die politiscben Freiheitsrechte wie etwa die Versammlungs-, 
Meinungs- und Vereinigungsfrcihcit sind in einem noch radikaleren Sinn als die 
Eigenrumsfreiheiten um ihrer selbst willen garantiert, weil nur ihre umfassende 
Gewährleistung die sitrJiche Autonomie des Individuums und die Rationalität des 
politischen Prozesses sichern kann. Während das Eigentum, wie es in Art. 14 GG 
heißt, darum legitim jst, weil es »zugleich dem Wohle der Allgemeinheit« dienen soll, 
gehört es zu den kategorialen Prämissen einer vernünfcigcn Gesellschaft überhaupt, 
daß die politischen Freiheitsrechte im Prinzip in ihrer uneingeschränkten Geltung das 
Wohl der Allgemeinheit begründen sollen. Ihrer Intenrion nach gelten die politischen 
Freiheitsrechte daher unbedingt - wenngleich nach der im Geserzesvorbehalt 

27 Z"'ar wird das S'reikr~JII tn der arbeiLSrechuicheo Lo,erarur nirgendwo cxplizi< oIs priVates Hemchafu
redu ch, .. k'er!siert, jedoch haulig im System der Priva!.u!onomie rdlck,ien und an d=en obcn 
.k.izziene Vorous<Olzungcn und rechtlichen rolgen gcbWlden. So b=achlet H. Sei ,er (Sveikrocht und 
Ausspemmgsrcchl. Tübingcn '975) d.s S'reikrccl1, als subjektiv-private< Gesu.ltungsrcch" Th. Ramm 
(Arbeitshmpl und die Gc-sclLscha.ltsordnung des GrundgesetZe<, Srungan. '965) als eine spc:'1.ilische 
Sondcrfonn kollektiver Vertrag.slrcihcil. 

.8 R. Scholz, Koo.li,ionsfrciheit als Verfanungsproblem, Mü"chen '97'
'9 W. Däubler. Das Grundrecht auf Mitbestimmung. FrankfUl1/M . '97)· 
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formulierten Maßgabe demokratischer Limitierbarkeit -, unterliegen daher keiner 
immanenten Schranke vergleiehbar der privatrechtlichen Verknüpfung von Herr
schaft und Hafrung : Die öffentlichkeit selbst trägt das kollektive Risiko, daß sich 
vermiete!t durch die kommunikativen Auseinandersetzungsprozesse die richrigen 
und vernünftigen Anschauungen durchsetzen werden. 
Wäre das Streikrecht als soziales Freiheitsrecht anzusehen, so bestünde ebenfalls 
keine Veranlassung, an dem privatrechrlichen Vorstellungsmuster der Korrelation 
von Herrschaft und Haftung festzuhalten: Das Streikrecht wäre danach zu begreifen 
als ein Freiheitsrecht, welches im Interesse der sozialen Emanzipation der Lohnab
hängigen gegen die herrschenden privatrechtlichen Strukturen ein qualitativ verän
dertes Vergesellschaftungsprinzip zur Geltung bringt und daher nur um den Preis des 
Verlusts seines spezifischen sozialen Gehalts aUein in den herrschenden Privatrechts
kategorien reflektiert (und durch sie beschränkt) werden kann. Das Streikrecht wäre 
dieser Incerpretation zufolge immer zugleich auch zentrales Element einer sich -
zumindest potentiell - von den ökonomischen Fesseln einer eben bloß privat durch 
den Mechanismus persönlicher Haftung veranrwortlichen, aber koUektiv unverant
wortlichen privatkapitalistischen Eigenrumsordnung lösenden Vorgehensweise, es 
wäre nicht lediglich ein Rechtsinstitut des ökonomisch-sozialen status quo. sondern 
Element eines sozialen Transformationsprozesses, welcher die Berücksichtigung 
kollektiver Interessen einklagt und damit sich zum Anwalt einer kollektiven 
Verantwortung des gesamtgesellschaftlichen EnrwickJungsprozesses macht. 
Ohne daß dies an dieser Stelle des näheren ausführlich begründet werden sollJo, 
entzieht sich das Streikrecht gemäß seiner historiscnen Enmehung und Entwicklung 
sowie seiner ökonomischen, soziaJen und politischen Funktion einer reflexiven 
Erfassung und Incerpretation ausschließlich in den klassischen Privatrechtskatego
rien . Wenngleich aus den ökonomisch~ Mechanismen des Warentauschs entsprun
gen durch die den Lohnabhängigen aufgezwungene Notwendigkeit. sich zu Streik
genossenschaften, zu Koalitionen zusammenzuschließen, um überhaupt den Wert 
ihrer Arbeitskrah w realisieren und auf diese Weise das auf diesem Markt nicht 
automatisch wirkende Wertgesetz zur Geltung zu bringen. enthält das Streikrecht 
schon in dieser Form der kollektiven Inceressenformulierung und Aktion immer 
zugleich auch über den privatrecht/iehen Immanenzzusammenhang hinausweisende 
polirisch-soziale und öHentlich-kommunikafjve Elemente. Erwa in der Einflußnah
me auf die konkreten betrieblichen Arbeitsbedingungen. in der Erkämpfung von 
arbeitsfreier Lebenszeit. aber auch in der Forderung nach Mitbestimmung oder 
Sozialisierung sowie in den Abwehrkämpfen gegen politische Restaurationsprozesse 
liegt in erster Linie die Artikulation von sozialen und politischen kollektiven 
Emanz..ipationsinteressen. Das Srreikrecht ist daher in einer genuinen Weise dem 
privatkapitalistischen Eigentumssystem immanent und zugleich transzendent. 
Diese tendenzieUe Abkoppelung des Stre.ikreclns aus der Systematik der Privat
rechtskategorien wird auch durch die Entwicklung des Arbeitsrechts in Deutschland 
bestätigt; So ist das Streikrecht längst von dem Kündigungsrisiko getrennt, indem 
weder seine Ausübung die vorausgegangene Kündigung erfordert noch wegen 
(rechtmäßiger) Streikbeteiligung gekündigt werden darf. Darüber hinaus deutet sich 
seit der Entscheidung des BAG im Erwitte-ProzeßI' die Tendenz an, daß selbst eine 
Teilnahme an einer rechtswidrigen Streikakrion jedenfalls dann nicltt zur Kündigung 
legitimiert. wenn der Streik von einer Gewerkschaft - nicht einmal getragen -sondern 

30 Vgl. hienu 7.. B. Th. Blank., R. Erd, U. Miickenbcrger, U. Slascheil. KoUektives ArbeitSrecht, 1 Bdc., 
Reinbck 1975. 

JI BAG, Umile v. '~ . 1. '978, NJW '979, S. ~H fI., 1)6 f. 
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ledig~ch unterscützt worden ist)' Und schließlich ist ebenso unbestrinen. daß auch 
unkündbar Beschäftigte (wie eewa Angestellte, die seit '5 Jahren im öffentlichen 
Dienst tätig sind) nicht deswegen ihr Streikrecht verlieren, weil sie keinem 
Kündigungsrisiko mehr unterliegen. Auch das Arbeiesplatzrisiko infolge streikbe
dingter Schwächung der Konkurrenzfähigkeit von Betrieben oder gar dadurch 
noewendiger Entlassungen stellt eben/alls keine ,logische, VOrJ.ussetzung des Streik
reches als immanente Schranke gegen ansonsten zu befürchtende ,erpresserische 
Exzesse, dar: Sonst müßte seine Geltung nicht nur für die Arbeiter und AngeSlellten 
des öffentlichen Dienstes insgesamt ausgesetzt werden. sondern ebenfalls in den seit 
Jahren expandierenden und prosperierenden Zweigen der Großindustrie, die 
angesichts ihrer eminenten sozialen Bedeutung schon aus politisch-ökonomischen 
Gründen nicht mehr in Konkurs fallen können, deren Bankronrisiko durch ein 
differenziertes Netz staadicher Subventionsgaram.ien ohnedies sozialisiert ist. 
Die von der h. M. ungeachtet dieser Entwicklung vertretene Ignoranz gegenüber dem 
politisch-kommunikativen wie auch sozial-emanzipatorischen Element des Streik
rechts als Freiheitsrecht, die sich in seiner Reduktion auf ein ökonomisch-privates 
Herrschaftsrecht ausdrückt, ist um so ungewöhnlicher, als selbst im genuinen Bereich 
subjektiv-privater Herrschaftsrechte wie insbesondere dem Eigentumsrecht der 
Zusammenhang von Herrschaft und Haftung längst zerrissen ist zugunsten umfas
sender Sozialisierungen der Hafrungsrisiken, sei es durch freiwillige bzw. verpflich
tende Versicherungssysteme, sei es durch direkte oder mittelbare öHemliche 
Suhvencionsleistungen. Daß angesichts dieser evidenten Zersetzung der Legicima
tionsbasis privatautOnomer Herrschafts- bzw. Freiheitsrechte ausgerechnet soziale 
wie kommunikative Freiheitsrechte dem rigiden Zurechnungsmechanismus von 
privater Freiheit und persönlicher Veranewortung umerwonen werden sollen. 
bedeutet. daß diese Freiheitsrechte um ihren eman2ipativen Gehalt gebracht werden 
und mit den Funktionsenordernissen der Stabilisierung des politisch-ökonomischen 
slatus-quo autoritär synchronisiert werden. 
Als Mechanismus dieser Synchronisierung fungien die privatrechtanaloge Belastung 
des Gebrauchs von Freiheitsrechten mit persönlich zu tragender Verantworcung für 
die Folgen des Freiheitsgebrauchs.H Wo di~se Veranewonungslast - wie bei Beamten 
- aufgrund instituDoneUer Strukturen nicht verläßlich zugerechnet werden kann, 
wird die Geltung etwa der Streikfreiheit für diese Beschäftigtengruppen ganz 
bestritten: Die Freiheitsrechte verlieren ihren universellen Gelrungsanspruch. Wo 
dieser Zurechnungsmechanismus jedenfalls in ahsrracto als bloß theoretische Mög
lichkeit indessen noch konstruiert werden kann. wird der Gebrauch von Freiheits
rechten weir über den im Modell des klassischen Privatrechts zu verantwortenden 
persönlichen Herrschaftsbereich hinaus belastet mit den sozialen, die Allgemeinheit 
im weitesten Sinne treffenden Folgen. So ist insbesondere die Wahrnehmung des 
Streikrechts durch die Rechtsprechung des BAGH in einer Weise begrenzt und 
eingdriedet worden. daß von ihm nur noch nach Maßgabe seiner» Verhältnismäßig
keit« zu autoritativ vorgeordneten Allgemeininteressen und entgegenstehenden 

)1 Vgl. zu dieser Tcndenz in Richrung auf ein .bsolutes Streikprivilegder Gewcrk"haftcn. demzufolge auch 
die Teilnahme an rechtswidrigen gewerluchaItlic.hen Streikmaßnah,nen privilegiert ist und daher auf cl" 
Indi\'idualebene keine S.nktionen zur Folge h.ben dürfte. R. Richardi. Die Verh~lrnj,m3Jligk~il von 
5lreik und Au'-'perrung. NJW 1978. S. )OS7 fl. 

J) Vgl. Zu dieser - auch für .ndere polilische Freiheitsrechte lypischen - Entwicklung U. K. Prcuß, Die 
Internalisierung des Subjekt<. Zur Kritik der Funklionsw";sc des .ubjektiven R,-chts. FranklunIM. '979. 
insb ... S. H I (r. 

J4 Seil BAG AP Nr. 4J zu Art. , GG, Arbei!Sbmpf. 
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winschaftlichen Interessen der Arbeitgeberse.ite Gebrauch gemacht werden 
kannY 

IV. Beamtenstreikrecht unvereinbar mit s!aaLSorganisa!orischen Prinzipien? 

Die Auffassung der ganz herrschenden Meinung in der juriscischen Literarur und 
Rechtsprechung, daß ein Beamtenstreikrecht ferner in Widerspruch stehe zu 
fundamentalen staatsorganisatorischen Prinzipien, nimmt ersichtlich Bezug auf das 
klassisch-rechcsstaatliche Strukturmodell des bürgerlichen Staates. In diesem wird 
das gesamte staadiche Handeln ausschließlich durch gesetzliche Programme gesteu
en. Der Staat ist zwar insofern autonome Instanz gegenüber dem Recht, als er Recht 
setzen und verändern kaw, zugleich jedoch insofern dem Recht unterworfen und 
insofern Rechtsstaat, als er selbst in seinen Aktionen an das Rechtssystem gebunden 
ist, nur auf Grund gesetZlicher Ermächtigungen in Rechte der Bürger eingreifen kann 
und seine Eingriffe selbst in der Form von RechtSakten erfolgen. Staatsorganisato
risch bedingt dieses Rechtsstaarsmodell das System der Gewaltenteilung: Die 
Suprematie liegt bei der Legislative, die Exekutive ist auf strikten Vollzug des 
Gesetzesbefehls festgelegt, die Judikative entscheidet InteressenkonfLikte in aus
schließlicher Interpretation und Anwendung des Rechts. Die gemeinsame Klammer 
dieser drei voneinander unabhängigen Gewalten wird demnach durch das Gesetz 
hergestellt, welches deshalb spezifischen inha/dichen wie formalen RationalitätSkri
terien (wie tatbestandliche Bestimmtheit, Widerspruchs freiheit, Allgemeinheit elc.) 
entsprechen muß. Die in dieser Zähmung der Staatsgewalt im Medium des 
Rechcssystems liegende Rationalisierung von politischer Herrschaft bedingt eine 
spezifisch gleichsinnige Rationalisierung der staatlichen VoUzugsorgane, der Verwal
tung, in dem Sinne, daß der gleichmäßige und regelliaft-mechanische GesetzesvoJlzug 
in zeitlich wie sachlich koordiniener Abfolge gesichen ist: Das LegalitätSkonzep! des 
Rechtsstaats reflekrien sich in der bürokratischen Struktur der Exekutive, ihrem 
pyramideniörmigen ruerarchischen Aufbau und ihrem ausschließlichen Funktions
mechanismus von Befehl und Gehorsam (bei alleiniger rechtlicher und politischer 
Verantwonlichkeit der Exekutivspitz.e und Freistellung der untergebenen Befehl.s
empfanger vom Rlsiko der Rechrswidrigkeit der Befehlsausführung). Im Interesse 
einer von p:urikularen Interessen unabhängigen, allein 3m sachlichen Gehalt des 
Allgemeinwohls, wie es im staatlichen Rechcsprogramm und seiner exekutivisch
bürokratischen K1einarbeitung in den Befehlsformen von Verordnung, Verfügung, 
Erlaß und Verwaltungsakt zum Ausdruck kommt, orientienen Dieoscerfüllung muß 
das Behördenpersonal - zumindest soweit es gesetzesexekutivisch-hoheidich tätig 
wird - einem besonderen dienstrechdichen StatuS unterworfen werden, der das 
Enrstehen und die Austragung von Inceressenkonflikten zwischen Staat und 
Staatsapparat weitgehend ausschließen soll. Das dem Staat gegenüber zur Treue 
verpflichtete, durch die Gewährung von Privilegien den Ängsten wie Verlockungen 
der Konkurrenz gleichermaßen enthobene Berufsbeamtenrum ist im Rechtsstaats
modell gleichsam die notwendige dienstrechtliche Rationalitälsform. Legalirätssy
stem, Bürokratie und Berufsbeamteo erscheinen als einander zwingend ergänzende 
Konsequenzen der Domestizierung staatlicher Gewah in der Form des Rechts. 

H T.ef(end kriri,ierr wird die UmwertUng ~bcr,jer PrinLipicn in diese. Entscheidung des BAG von F. J. 
Siickcr. Zu den rcchtspoliti"hen GrundlAgen der Arbeitskampfentscheidungen des Bundcurbeitsgerichß 
vom 11. April und 16. Oktober '971, in : GMH 197'. S. 198 H.; ferner H. G. Joachim, In der Grundsatz 
der Verhiihni.maßig\<cit ci n geeit;nrt .. Kriterium für die r«htliche Erlas""'g d •• Ph,nomens ,Ar""its. 
kampf •• in: M. Kinn .. (Hrsg .). Streik und Aussperf\lng. FranklurtlM. 19740 S. >7 H. 
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Auf Grund dieser von der herrschenden Literatur und RechtSprechung vorgenom
menen Ableicung der Institution des Berufsbeamtemums versteht sich gleichsam von 
selbst, daß den Beamten ein Streikrecht rUcht zusteht und daß selbst screikähnliche 
Aktionen einen schweren Verscoß gegen die Treuepflicht, gegen die »unabdingbaren 
pflichten zur vollen Hlngabe an seinen Beruf, "lur Wahrung des in seine Zuverläs
sigkeit gesetzten Vertrauens der Allgemeinheit«)< darstellen. Aber nicht nur das 
Rechtsstaatsprinzipl7 widerspreche der Bejahung eines Beamtenstreikrechts, sondern 
gleichfalls das Demokratieprinzip, weil man andernfalls »den demokratiSChen WilJen 
des Volkssouveräns am partikulären Willen einiger Bediensteter scheitem,,)llassen 
würde und dadurch die »parlamenUlrische Kontrolle über eine Regierung« verun
möglicht würde, »die nicht mehr Herr in ihrem Bereich ist •. " Aber auch das 
Sozialstaatsprinzip schueße ein Beamtenstreikrecht aus, weil die sozialstaatlich 
verteilende Gerecbtigkeit eine »ausgleichende Haltung des Beamten« erfordere, zu 
der der »klassenkämpferische öffentuche Bedienstete~, der sich des Kampfmittels 
Streik zur Durchsetzung privat-egoistischer Ziele bediene, in Striktem Gegensatz 
stehe.·o Zusammenfassend ergibt sich also, daß nach Auffassung der b. M. ein 
Beamtenstreikrecht so gut wie allen fundamentalen Struhurprinzipien des Staates in 
der bürgerlichen Gesellschaft kategorial entgegensteht. Die vorgebliche Evidenz 
dieser Auffassung beruht indes melu auf interessenbedingten Vorurteilen denn auf 
der Einsicht in die realen Funktionsmechanismen des klassischen Rechtsstaatskon
zeptS und seiner Veränderungen unter Bedingungen der sozialstaatlichen parlamen
tarischen Demokratie. 
Zunächst ist daran zu erinnern, daß die geschichtliche Entstehung einer besonderen 
Kaste von SUlatsbeamten und die bürokratische Organisation des Staatsapparats in 
Deutschland keineswegs das Resultat der bürgeruchen Revolutionen und damit der 
Durchsetzung des Legalitätsmodells staatlicher Herrschaft war, sondern das Werk 
des Absolutismus.·' Die Entwicklung von Typus und Struktur staatlich-bürokrati
scher Ve.rwaltung folgte aus dem absolutistischen Herrschaftsmodus der Herstellung 
und Sicherung der Einheit des Territoriums einerseits, der umfassenden »Bewin
sc.hafrung« aUer Lebensbereiche im Interesse gesicherter und dauerhafter Erzielung 
von SUI:lrseinkünften andererseits. Bürokratie und Berufsbcamtentum sind in 
Deutschland die von der bürgerlichen Gesellschaü geerbten Strukruren des Absolu
tismus, denen das rechtssraadiche Legaliciitskonzept gleichsam aufgepfropft wur
de. 
Dieser absolutistische überhang in der Funktionsbestimmung und rechtlichen 
Ausgestaltung des Beamtenapparats - das politische FreiheitSrechte suspendierende 
besondere Gewalrverhältnis ist hierfür nur das bekannteste Beispiel-läßt sich an der 
skizzierten Argumentation der herrschenden Meinung belegen, die einen ebenso 
unmerkl.ichen wie gravierenden Bruch enthält: Wenn der Staatsbediensrete auf die 
korrekte Erfüllung des Gesetzesbefehls festgelegt ist, dann bezieht sich seine" Treue« 
und sein »Gehorsam« allein auf das Rechtssystem, wie es im Gesetzesprogramm 

)6 BVcrwG, DOV '977, S. 897, 
}7 Zum Bcrufsbeam",nrum als ,.!-Ion der Rochtssta.:ltlichkei,. vgl. W. Leisn .. , a. a. 0 ., S. 4' H. ; femer H. j. 

Wolff, O. B,ehoff, a. a. 0 ., § '07 I c. 
)8 W. Lcisner. a, " 0 ., S, '4. 
39 Dgt., a, a. 0., S. )8. 
40 Dgl., •. •. 0 ., S. S8; :ihnlich I. v , Münch. 3 . a. 0., S. 6). 
4' Die EmSlchung des Beru(,beam,enrum, kleiden H. J. Wollf, O. Bachof in die beuicbnmde Formel: 

-Einst der Monarch, dwn derSra.ll" a, a. 0., § '°71 a.; zur Genclisdcr Bürok..,.,ie .u,dem Absolutismus 
und 2U dem Zusammcnhwg von bürokr:uischer Herrschaft und kapiraliscischer VergcseUsch.t1runC vgl. 
U. K. Preuß, Ges~lIschafrlicht Bedingungen der Legalität, in: Legilität und Pluralismus, FrankfurtlM. 
'97), S. 7 fr. (66. l' ff .). 
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formuliert ist. Wenn die herrschende Beamtenrechtsdoktrin in Literatur und 
Rechtsprechung den Beamten dagegen auf die Treue zum Staat verpflichtet und in 
ihm den gehorsamen und loyalen Staatsdiener sieht, so ist dies mehr als ein Lapsus, 
der aus der Identifizierung von Legalität - Rechtsstaat - Staat resultiert. Gemeint ist 
vielmehr die Verpflichtung auf jenes über das Legaliciitssystem erhabene Moment von 
Staatlichkeit, welches die Ambivalen2 des Rechtsstaatskonzepts von jeher ausmachte: 
Auf den Staat als Rechtsproduzem, als Enmebungsgrund des Rechts, der diesem 
mithin in der Legitimität seiner Souveränität vorgeordnet ist und für den Fall seiner 
Bedrohung (insbesondere in Krisem.eiten) folgericheig befugt, ist, außerhalb des 
Legalitätssysrems seine Herrschaft zu verteidigen. Dieser Verpflichtung des Beamten 
auf den Staat in beiden Gestalten, als Rechtsstaat wie als Ausnahmestaat, entspricht 
die Verpflichmng zu innerbürokratischer Loyalität, »zur Beratung und Unterstüt
zung seiner Vorgesetzten,,", zur Uncerlassung der Verbrcirung selbst wahrer 
Tatsachen über Vorgesetzte, die deren Ansehen schaden könnten etc.'] Die Verpflieh
rung der hoheitlich tätigen Sta3tsbediensteten auf den Staat - und eben nicht lediglich 
auf das Legalitätsprogramrn - erweist sich damit als der in der Argumentation der 
h. M. versteckt enthaltene Hinweis darauf, warum diesen Bediensteten der besondere 
Status des Berufsbeamten zugewiesen wird . Die Durchsetzung des im Gesetz 
formulierten Allgemeinwillens könnte ebensogut - wie eiJ! Blick auf andere 
bürgerliche Demokratien mit ihrem durchweg weit weniger umJassenden Beamten
apparat zeigt - staatlichen Angestellten oder auch gewählten Beauftragten der 
Bevölkerung überlassen bleiben. Prekär wird die Diensterfüllung der Staatsbedien
steten erst dann, wenn und soweit der Staat außerhalb des Legalitätssystems im 
Interesse der Erhaltung von extralegaler Herrschaft handelt, also seine Herrschaft 
ausschließlich im Medium des bürokratischen Befehls-Gehorsamsmechanismus 
erhält: Hierfür ist er auf die Instirution des Berufsbeamtentums angewiesen, auf jene 
aus der universellen Geltung der bürgerlichen Freiheitsrechte ausgenommene 
Funktionärsgruppe, auf die Verlaß sein muß in Krisen- und Konfliktzeiten und die 
sich jetzt und jederzeit im Staat zu Hause fühlen muß." Die Privilegierung des 
Berufsbeamtentums, ihre Besonderung zu einer besonderen Statusgruppe, ihre 
Exemption aus dem Universalismus des Legalitätssystems sind nicht erwa norwen
dige Konsequenzen des Rechtsstaats, sondern die Prämien, die der klassische 
bürgerliche Staat für den Fall der außerlegalen Stabilisierung seiner Herrschaft 
aussetzt. 
Auf der Basis dieser Interpretation wäre zu erwarten, daß mir der EtablienIng eines 
sozialen und demokratischen Rechtsstaats, wie ihn die Weimarer Republik und das 
Bonner Grundgeserz vorsahen, die Instirution des Berufsbeamtentums obsolet 
geworden ist. Unter Bedingungen demokratischer politischer Herrschaft entfällt 
nämlich die Ambiguität des vordemokratjschen Rechtsstaatsmodells, welche sich in 
der außerlegalen Souveränität des Staates ausdrückre, indem nunmehr das Legal.itäts
prinzip in der ausschließlichen Souveränität des Volkes begründet wird; jenseits der 
aus der Volkssouveränität resultierenden Legitimität der demokratischen Legalität 
e>ustiert keine Legitimation für außedegales staatliches Handeln, staatliche Souverä
nität außerhalb des Rechtssystems ist in Rechtskategorien nicht mehrformulierbar, in 
Machtkategorien illegitim. In der Tat hat das BVerfG - freilich erst im Jahr 1972 -

4> BVerwG, DOV '9n. S. 897. 
4l Zur näheren Konkretisierungder beamcenrechtlichen Treuepflich, un,er dem Aspek, politischer LoyaJil.it 

vgl. G, Fnnkenberg. StaatSttcue. Die aktuelle Spruchpr1l:is in den Berulsvetbou:n. in diesem Hd., S. 
1761f. 

44 So die berühmte Fonnulierung aus der Rad.ibJenenlsch.iduog des BVerfG v. H. 5· '975. BVcrfGE 39, S. 
3)4 · 
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25 0 entschiedenH , daß die Rechtsfigur des "besonderen Gewaltverhältnisses~ dem 
Demokraciepril12ip widerspricht. Wenn gleichwohl in der seitherigen Rechtspre
chung (wie auch in der ganz überwiegenden Uteratur) daraus nicht die Folgerung 
gezogen worden isc, daß damie auch die Beamten den unverkürzten Katalog 
polirischer wic sozialer Freiheitsrechte einschließlich des Streikrechts selbsrverständ
lieh in Anspruch nehmen können, so ist dies nicht allein eine bemerkenswerte 
Inkonsequenz, sondern widerspricht kraß der soz.ialen wie der rechtlichen Entwick
lung. 
Hoheitliche Staatsverwaltung realisiert sich heule ebenso in der leistendcn wie in der 
planenden Verwaltung in den weitgefächerten Aufgabenbereichen staatlicher 
Daseinsvorsorge und Subvention. Dieser Einsicht vermag sich auch die herrschende 
Lehre nicht zu entziehen, wenn sie eine Veränderung des Begriffs nhoheitsrechtliche 
Befugnisse" konzediert und dementsprechend für eine "der geänderten Verfassungs
wirklichkeit" Rechnung tragende »dynamische« Verfassungsinterpretation plä
diert. i' Unbestritten isc die Bedeutung der neu hinz.ugetretenen Aufgaben im Bereich 
planender und leistender Verwaltung für die Erhaltung und Stabiüsierung des 
politischen Systems unter dem Aspekt vorbeugender Krisenbewältigung mindestens 
ebenso groß, wie es die klassischen Funktionsbereiche von Sraatlichkeit sind. ~Mit 
der Erweiterung und dem Wandel der Staatsaufgaben und der Verschiebung des 
anzuwendenden Instrumentariums«" haben sich freilich nicht nur die Aufgaben des 
Berufsbeamtentums geändert, wie angenommen wird, sondern es hat sich gleichzeitig 
auch der Anteil der anderen beiden Statusgruppen des öffentlichen Dienstes bei der 
Wahrnehmung hoheitsrechtl.icher Befugnisse - vor allem im Sozialisationsbereich 
von Bildung und Sozialarbeit sowie in der Sozialverwaltung - erheblich vergrößert. 
Dies gilt vor allem für das Verhältnis VOn Beamten und AngesteUten, und es isc ein 
Ausdruck dieses Angleichungsprozesses, daß diese beiden Gruppen dienstrechlich 
inzwischen auf entscheidenden Gebieten gleichgesteU( sind.<1 Im Kontext dieser 
Entwicklung ist es nur konsequent, wenn 2.unehmend die übertragung staatlicher 
Aufgabenerfüllung auf Beamte oder Angestellte konvertibel wird. Bemerkenswer
terweise ist diese Tedenz speziell im Bereich des Schulwesens - dem Aktionsfeld der 
GEW - besonders weit fongeschritten : Entgegen der ausdrücklichen Gesetzeslage 
etwa des § 35 Abs. 2 S. 2 des Niedersächsischen Schulgesetzes, demzufolge Lehrer an 
öffentlichen Schulen "grundsätzlich in das Beamte.TIverhälmis zu berufen sind«, hat 
sich in Niedersachsen wie auch in anderen Bundesländern die Praxjsverstärkt, Lehrer 
im Angestelltenverhältnis anzustellen. In Nordrhein-Wesdalen ist diese Praxis so 
weit gediehen, daß es den Bewerbern aller Schultypen überlassen bleibt, ob sie im 
Beamcenverhälcnis oder als Angesrellte tätig werden wolJen.'9 
Aber nicht nur die faktische Entwicklung, auch die Rechtslage widerspricht der 
Auffassung der herrschenden Meinung von einem Sonderstatus des Beamten, 
demzufolge die allgemeine Geltung von grundrechdichen Freiheitsverbürgungen 
speziell für diese Kategorie von Beschäftigten eingeschränkt sei. Entgegen der 

45 BVerfG, Un . y . 14. J. 1'72, E J}, S. J. 

~6 Th. Maunz, in : MlunvDürig-Herzog-Scholz, Grundgesetz , An . n Rdnr. 3) . 

17 eh. Slarck , ~ •. 0 ., S. 60. 
,s Z. IL LebcMui«/1\.f\"ung u"d Unkundbuk';, nuh 's J.hren ; Be"", ... ne;d und ADge<teU"ngelobn;,; 

Arbeit,zti., Uberstundenvergürung, I}. MOn3ugeh • .I.; Tariflohn<rböbung im;;!!. Diens. und Erhöhung 
dnlkumengehäher; Kindergeld, r",enszu""hüsse, Beihilfen, Reise· und Umzugskosten; Ahengrenu; 
Personal .... ; Einhci.~che Str.aflxslimmungcn. 

49 Dies kann in Benlfsycrbo""crl.hrcn zU der eigentümlichen Kons/'<luen1. einer - zul3ssigen - doppelten 
Rechtshängigkeir de"elben Eimlellungs"erlahrcns vor Verwaltungs- und Arbeitsgerichten führen, vgl. 
LAG Düssddorf, Un. v. ' 4. 8. '979, Az : 4 Sa 886/79, S. 11 (uDv .. öffent~ch l ) sowie G. Frankenberg, 
•.•. 0., S. 177. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1980-3-237
Generiert durch IP '3.129.253.57', am 01.05.2024, 10:45:55.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1980-3-237


Auffassung der h. M., die aus An. 33 Abs. 4 und 5 GG einen Verfassungsauftrag zur 
Beibehalrung der überkommenen (vordemokratischen (!)) Strukturen des Berulsbe
arncencums entnimmt'· und daraus im Verein mit den fundameotalen Strukturprin
zipien des bürgerlichen Staates in Deutschland die Rechtswidrigkeit von Beamten
streiks herleitet, geben diese Grondgeseezbestimmungen nach ihrem Wonlaut und 
WonsilU1 für eine derartige Interpretation nichts her: An. 33 Abs. 4 GG erwähnt den 
Begriff Berufsbeamtentum überhaupt nicht, sondern spricht danz aJIgemcin davon, 
daß .. die Ausübung hoheitücher Bdugnisse . .. a..Is ständige Aufgabe in der Regel 
Angehörigen des öHentlichen Dienstes zu übertragen ist, die in einem öHentlich
rechclichen Dienst- und Treueverhältnis stehen«. Art. 33 Abs. 5 GG formuliert, w~ 
~das Recht des öffentlichen Dienstes" zu regeln ist und forden hierbei die 
»Berücksichtigung« - und keineswegs wie die h. M. üest: die Beachtung - »der 
hergebrachten Grundsätze des Berofsbeamcenrums«. Im Kern enthält damit Art. 33 
Abs. 4 GG die Aussage, daß -hoheitliche Aufgaben" nicht der Erfüllung durch 
Private überlassen werden dürfen und hat damit die Funktion, gegen eine Privati
sierung von hoheidich wahrzunehmenden Staatsaufgaben (wie etwa "Privatpolizei
en«) verfassungsrechtliche Schranken zu errichten. Zugleich enthält diese Bestim
mung die Aussage, daß diese Aufgaben ,.Angehörigen des öffendichen Dienstes_, die 
in einem »öffentlich-rechtlichen Dienst- und T rcueverhältnis« stehen, zu übenragen 
sind, wobei für die nähere rechrliche Ausgestaltung dieses Dienst- und Treueverhält
nisses gemäß Art. 33 Abs. 5 GG die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamten
rums zu berücksichtigen sind. Da der Begriff "öffentlicher Dienst« im Grundgesetz 
durchgängig mit dem Bedeurungsinhalr von» Arbeitern, Angestellten und Beamten 
des öffentlichen Dienstes« (vgl. Art. )) Abs. 3, 74 Nr. S, 75 Nr. I, [37 GG) verwendet 
wird!', ist den Bestimmungen des An . 33 Ab~. 4 und 5 GG der Verfassungsauftrag zur 
Ausgestalrung eines einheitlichen öffentlichen Dienstrechts 2U entnehmen. Die 
Lesart dieser Bestimmungen aus der Sicht der h. M., nach der ihr Geltungsbereich 
sich allein auf das Berufsbeamrentum bezieht, weil An. J3 Abs . 4 GG von einem 
öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhälmis spricht, vermag nicht zu über
zeugen: Nicht nur weil es rechtstechnisch möglich wäre, auch Angestellte und 
Arbeiter in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zu beschäftigen", sondern 
weil unsere Rechtsordnung auch Angehörige des öffendichen Dienstes kennt, die 
zwar nicht Berufsbeamte sind, aber wie etwa die Minister und die verbeamteten 
politischen Staatssekretäre in einem öffentlich-rechtlichen TreueverhäJmis zum Staat 
stehen . Dariiber hinaus fühn die Interpretation von An. 33 Abs. 4 und 5 GG, wie sie 
die h. M. vornimmt, zu der eigentümlichen Konsequenz, daß die Verfassung keinerlei 
Aussage über den StatuS der übrigen Beschäftigtengroppen des öffentlichen Dienstes, 
also der Arbeiter und Angestellten emhielte. Folgerichtig steht die Ausdehnung der 
beamtenrechtlichen politischen Treuepflicht auch auf Angestellte und Arbeiter des 
öffentlichen Dienstes, welche seit dem entsprechenden (wenn auch in die Form eines 
obiter dictum gekleideten) Hinweis in der Radikalentscheidung des BVerfG!l 
unrühmliche Staatspraxis darstellt in ebenso krassem wie unau{gelästem Wider
spruch zu dem Verständnis des An. 33 Abs . 4 und 5 GG. welches die h. M. zur 
Konservierung der Ins!icution des Berufsbeamtentums selbst entwickelt hat. 
Demgegenüber folgt aus der hier vorgenommenen Interpretation dieser Grundge-

jO VgJ. hierzu nm alt" übrigen Maunz, a . •. 0 .. An. H. Rdnr. )1 sowie BVerfGE 9, S .• 68 (~86). s.ändige 
Rechtsprechung. 

51 Vgl . C. H. Ule, ~. '. 0 ., S. 141 . 
S' Die. folgt .us An . • a Ab •. 3 und I GG. 
o BVcriGE 39. S. 3)4 11. 
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25.2 setzbestimmungen, daß der parlamentarische Gesetzgeber ein einheitliches öffentli
ches Dienstrecht erst noch zu schaffen hat, wobei er durch keinerlei Verfassungsbe
stimmung davon enthoben ist, die staatlichen Bediensteten in voUem Umfang i.n den 
Genuß der politischen wie sozialen Freiheitsrechte einzuweisen. Daß bis zum 
Zeitpunkt einer solchen Kodifikation die Beamten den Status zwar materieU
versorgungsrechrlich privilegierter, aber partiell grundrechtsunmündiger Bürger 
besitz.en soUten, ist das Resultat außerverfassungsrechd.icher politischer Dezisionen, 
in denen sich eine spezifisch deutsche, staatsfixierte - aber entgegen ihrem 
Selbstverständnis keineswegs rechtsstaatliehe - Tradition manifestiert. Am prägJ1an
testen kommt diese in der gegen die Weimarer Demokratie gerichteten Staatslehre 
earl Schmitts auf den Begriff. Danach ist nicht Souverän, wer die Kompetenz der 
Rechtserzeugung, der Geset1.gebung besitzt, sondern wer über den Ausnahmezu
stand entscheidet, also über das Entscheidungs- und physische Gewaltmonopol 
außerhalb und unabhängig vom ReclHSsystem. Nicht normengesteuerte Rechtsan
wendung, Rationalisierung von Herrschaft in einem System aufeinander bezogener 
und miteinander vereinbarer Gesetzeshierarchien, sondern Entscheidung wird zum 
Inbegriff staatlichen HandeIns: Die wachsende AutOnomie der Exekutive von 
tatbestandlich bestimmten und aJlgemeinen Gesetzesprogrammen findet ihren 
staalsorganisatorischen Ausdruck in der Verfestigung der Institution des Berufsbe
aIntentums, die als der eigentliche st3atstragende Org-anismus betrachtet wird. 

v. Streikrecht als Korrelat der Tarifautonomie? 

Nach herrschender arbeitsrechtlicher Interpretation folgt die Unzulässigkeit von 
Beamtenstreiks schon daraus, daß derartige Streiks außerhalb des Systems der 
Tarifautonomie angesiedelt wären, weil die Dienstverhältnisse von Beamten durch 
Gesetz geregelt würden . Selbst wenn es daher u. U . rechtlich zulässig wäre·, das 
Tarifvenragssystem auch auf Beamte zu erstrecken, so wären Beamtenstreiks 
jedenfalls solange rechtswidrig, wie eine entsprechende Änderung des Dienstrechls 
nicht herbeigeführt worden wäre. Bemerkenswerterweise ergibt jedoch die Durch
sichl der umfangreichen arbeitsrechtlichen Literatur zu den verfassungsrechdichen 
Schranken der - ihrem Wortlaut nach - uneingeschränkt in An. 9 Abs. 3 GG 
garantierten Koalitionsfreiheit, daß die nach dem herrschenden ArbeirskampEsystem 
zentrale Begrenzung des Streikrechts auf den Tarifarbeitskampf sich aus keiner dieser 
verfassungsrechtlichen Schrankentheorien des Art. 9 Abs. 3 GG herleiten läßt. Zu 
Recht formuliert Seiter in seiner umfassenden 5creikmonograprue; Auch "der 
Wortlaut des Art. 9 III I GG läßl rucht die Auslegung zu, daß die Koalitionen die 
Arbeits- und Winschaftsbedingungen 'nur im Wege der tarifvertraglichen Vereinba
rung wahren und fördern können, folglich eine verfassungsmäßige Garantie des 
Arbeilskampfes nur im Hinblick auf den Abschluß von Tarifverträgen anzunehmen 
sei. Dies kann auch nicht aus den Entscheidungen des BVerfG zum Kernbe· 
reichsschutz der Tarifautonomie gefolgen werden«." Wenn er gleichwohl den 
Tarifarbeitskampf, weil er .. nach seiner tatsächlichen Verbreitung im Zentrum der 
koalitionsgemäßen Betätigung (steht)«H, durch spez.ielle Kampfmin:el privilegiert 
und dafür plädiert, das »Streikrecht im eigentlichen Sjnn~ st den gewerkschaftlich 
geführten Arbeitsniederlegungen im Kontext von Taruauseinandersetzungen vorz.u-

H Seiter, • . a. 0 ., S. I> 3. 
55 A .•. 0 . 
56 A . ... 0., S. 195. 
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behalten - wovon er IreiJjch mit der Zulassung verbands freier Massenänderungskün
digungen wiederum eine Rückausnahme macht l7 -, dann wird daran eindringlich 
deutlich. daß der Verweis auf die schlichte Faktizirät überwiegend gewerkschaftlich 
organisierter Streiks an die Stelle einer rechtlichen Begründung trin: Auch die 
Beschränkung der Legitimität von Arbeitskämpfen auf das System der Tarifautono
mie erweist sich als Resultat einer rechtlich nicht ausgewiesenen politischen Option, 
die zudem von der Mehrzahl der arbeitsrechtlichen Autoren ganz ähnlich wie bei 
Seiter auch nicht einmal konsequent durchgehalten wird. ji 
Die Zulassung legaler Arbeitskrämpfe ausschließlich im Rahmen von Tarifauseinan
dersetzungen erklärt eine der historisch entstandenen Betäcigungsformen der 
Gewerkschaften, nämlich den Abschluß von Tarifverträgen zum einzig legitimen 
Bereich. in dem vom Streikrecht als Inbegriff spezifisch koalitionsgemäßer Betäti
gung Gebrauch gemacht werden darf. Damit wird die TarifauLOnomie in Umkehrung 
des histOrischen Entstehungsprozesses nicht länger als Resultat. als Produkt von 
gewerkschaftlich geführten Arbeitskämpfen um kollektiv vereinbarte Arbeitsbedin
gungen begriffen, sondern zur Voraussetzung ihrer rechtlichen Anerkennung 
überhaupt erhoben. Das durch die Praxis von Streiks el"Sr Begründete wird in den 
Status des Begründenden erhoben. das entfaltete Ordnungssystem der Tarifautono
mie negiert gleichsam die Legitimität des Prozesses. dem es doch seine Entstehung 
erst verdankt. 
Derartige Verkehrungen von Prozeß und Resultac sind in der RechtseruwickJung 
freilich nicht ungewöhnlich. weil sich in ihnen ein genereller Mechanismus der 
Bildung sozialer Systeme und Subsysteme reflektiert. Die Problematik beginnt 
jedoch dort. wo derartige Ausfifferenzierungen sozialer Systeme zum Einfallstor für 
die Einschränkung und tendenzielle Aufhebung der sie erst konstituierenden, 
verfassungsrechdich garantierten FreiheitSrechte wird. Gerade dies aber ist in der das 
.. konkrete Ordnungsdenken« earl SchmittS fortführenden jurjstischen Lehre von 
den »institutionellen Garantien« der Fall, sofern in ihnen die liberaldemokratischen 
wie sozialen Freiheitsrecht zu affirmativen Bestandsgarantien für die Stabilisierung 
sozialer Ordnungssysteme sc.hrumpfen : So bemißt sich die "Funk.tiona\jtäc« von 
Streiks im Rahmen des Systems der Tarifauconomie keineswegs mehr )1ach den mit 
solchen Aktionen verfolgten Zielen und Zwecken der handelnden Subjekte selbst. 
sondern danach, ob sie in einem ihnen gegenüber verobjektivierten Systemkontext als 
zweckmäßig erachtet werden: Sie müssen um den Preis der Anerkennung ihrer 
Legalität willen immer auch für die gegnerische Tarifpartei nützlich sein und zugleich 
dem normativ unterstellten .Friedensimeresse« von Staat und Gesellschaft dienen. 
Besonders deurlich wird dieses Argumentacionsmuster in der Warnstreikentschei
dung des BAG". wenn das Gericht solche StreikIorrnen allein mit Rücksicht auf die 
Erwartung legaJisien, daß dadurch auch im wohl verstandenen Interesse der Arbeit
geber möglicherweise Erzwingungsstreiks vermieden werden können, Prägnant 
kommt diese Uminterpreration des Srreikrechts von einem Freiheitsrecht zu einem 
gegenüber den Arbeitnehmern und Gewerkschaften heteronomen Sreuerungsinstru-

57 A. 3.0., S. 4'} ff., aul den S. Il} (Fn. 78). "7 (Fn. 64) und 486 ausdrücklich al5 Rück.aosnahrne vom 
Prin:z..ip dCT .Hinordnung des priviltgi~rten Arbcitsk:unpfcs auf den TarifarbeiLSlumpf. angdühn, 
a . 3. 0., S. 486. 

S 8 Für die h. M. gilt dies hin.ichtlich der für zulässig gchltenen ar~ilgebersejLigen Mass>cnändcrungskün
digu.og so .... ie in bczug .ul So~<hritäwtreih, die ebenfalls als rcclllmäßig angesehen ... erd"", vgJ. H. H. 
Wohlgemuch, RechLSfragen d", So~d.riI2ustrCiks, in: AuR '980, S.}} ff.,lemer für sämtliche Autoren, 
die abweichend von dcr h. M. eine der folgend"" Strcikiormen als zulässig eucht"": deo sponuoen Strcik. 
Oemonm.trion .. treik, politischen oder Be3mlenstreik. 

19 BAG AI' Nr. SI zu An. 9 GG. ArbeilSlumpl; ~ur KriLik "SI. R. Erd. Verrechtliehung indunrieUer 
Konflikte. FfmlN.w York '978, S. 109 ff. 
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254 ment auch in der folgenden Formulierung von Seiter zum Ausdruck, mit der er seine 
frühere Auffassung vom Streikrecht als Freiheitsrecht implizit revidiert: "Eine 
Stellungnahme zur Zulässigkeit, zu den Voraussetzungen und Grenzen des Wam
streiks hängt wesentlich von den möglichen Funktionen dieser Streikform Im 
Rahmen von TarifauseinandersetLungen ab ,, 'o. 
Dieses system-funktionalistische credo "erlaubt ist, was zweckmäßig ist« im 
Hinblick auf die Stabilisierung sozial ausdifferenzierter Ordnungssyslcme entzieht 
der klassisch-liberaldemokratischen Interpretation der Grundrechte i . S. autonome 
Handlungsspielräume garantierender Freiheirsrechte der Persönlichkeirsencfahung 
den Boden. indem sie jedermann, je nach sozialer »Rolle«. zum Ordnungshüter6' kürt 
und den Normbereich individueller Freiheitsverbürgungen stromlinienförmig 
zuschneidet auf den status quo des entfalteten Instirutionensysrems. D3raus folgt, 
daß sich die juristische Auseinandersetzung unter diesen Prämissen wegvedagert von 
einer an rationalen Begründungsstandards orientierten rechtlichen Diskussion über 
Gelcungsanspruch und Grenzen von Grundrechten hin zum Kampf um die 
Interpretation über Bedeutung und Reichweite solcher institutioneller Ordnungen. 
Es ist in diesem Sinne konsequent, daß die vielbehandehe Frage nach den 
verfassungsmäßigen Schranken des Streik rechtS nach Art. 9 Abs. 3 GG für die 
juristische Bestimmung der Legalität von Streiks insoweit völlig belanglos ist, als es 
nach der h. M. alleine darauf ankommt, ob durch ihre "Zulassung«!' ein effektiver 
und funktionaler Beitrag zur Ordnung und Befriedung des Arbeitslebens im Rahmen 
des Systems derTarifautonomie geleistet wird. Da demnach von der Bestimmung von 
lrthalt und Grenzen der tariflichen Regelungsbefugnisse und -zuständigkeiten die 
rechtliche Reichweite des Streikrechts abhängt, isr ebenso zwangsläufig, daß sich der 
Meinungsstreit zunehmend auf die Auseinandersetzung über ~ Effektivität und 
Legitimität der Tarifautonomie"!) konzentriert . 
In dieser Kontroverse haben indes die Befürworter einer sehr weiten Grenzziehung 
für tarifvertragliehe Regelungsbefugnisse im Interesse einer Ausweitung streikweiser 
Einflußmöglichkeiten yon Gewerkschaften und Arbeirnehmern6< insoweit argumen
tativ eine zunächst scheinbar schwächere Position, als der soziale Gelrungsbereich 
wie die rechtlichen Strukturen institutionell ausdifferenzierter Systeme wie ecwa der 
Tarifautonomie einerscits recht präzis definiert und definierbar sind. andererseits in 
ihrer Funktion derart angekoppelt und verzahnt sind mit anderen sozialen System
bildungen. daß sie sich wechselseirig aufeinander beziehen und stabilisieren: Wer für 
eine Erweiterung tarifvertraglicher Regelungsbefugnisse etwa auf den Bereich der 
Unternehmensverfassung plädiert6

!, dem wird der Zusammenhang zwischen Tarif
autonomie und »freier«, privarkapicalistisch organisierter Marktwirtschaft entgegen-

60 D~, Warnstreik im Syslem des Arbcicskampfrechts, in: F. GamiU5>Cheg, G. Hucck, H Wiedemann 
(l-frsg.), 1j Johte Sundcsarbcitsgerieh', München 1979, S. j8} H. (S86). 

6. Besondcrs deur..lich uittdi= Denkmusterim Urteil des SAG vom 20. '1. 196}. AP Nr. )1 zu An. 9GG, 
Arbeitskrutlpf, zum .wilden. Streik. zu"'ge, in dem die G("QI'e,lc.schw<n .Ls ausschließliche Träger des 
Slreilc.rechu wegen ihr.., KonlroUfunkrion über die Arbei.e ... chal. privil~en werden. Se;,dtm gehört .. 
zum Stwdardrcpcrtoir( der hcm<:hendcn .... bcilSre<:hdichcn Liter.ltur. die Gewerkschaften ili • Träger 
geseUschahliehe, Ordnungslunklianen. (W. H ersehd, Zur P'izisicrung d". K~ljuonsbcgrifls, AuR 
1978, S. )2! H., )14) zu bcuichnen; zur Kritik vCI. H . Klein, Koalicion.!reibeit im pluralistischen 
SOzial.sWl, Königsteinffs . '979, S. 6S ff. 

61 So die Formulierung in SAG AI' Nr. )l zu An . 9 GG. AIbcilSlumpf; in venvaltungsrechr..licheo 
Kategorie" gcsp!'(Khen verkehn sich die prinzipieUe Strtil<garancie d~ Grundgeset2C< i.o di<:!e, 
Vorstellung zu einem genereUen Verba. mit ErI.ubnisvorbehal,. 

6} So JoUle< der Titel der ,yslemtheorctisch argumentierenden Untersuchung vOn J. Wcitbrecht. Berlin 1969; 
zu, Kritik vgl , Tb. Bh,nke, Fuo.l"jonswandd des Streiks im Sp,tkapitalismus, Ffrn '971, S. 80 H. 

64 D.rauf koozen,rieren sich vornehmlich die Arbeiten von W. Däubler. 
6S W. Däubler, Da< Gnmdrecb. :lul Mitbe5limmung, FrankfurtlM. '97). 
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gehalten (ebenso wie umgekehrt jede gesetzliche Erweiterung gewerkschaftlicher 
Mitbestimmungsrechte auf Unternehmensebene als VerStoß gegen das System der 
Tarifautonomie kritisiert wird)'~. wer für eine Ausdehnung des Tarifvertragssystems 
auf Beamtenverhältnisse eintritt6

'. der muß sich zugleich mit den spezifischen 
Strukturen des staatlichen Organisationsgefüges auseinandersetzen68 etc. 
Die Incerpretation des Art. 9 Abs. 3 GG als FreiheitSrecht verträgt sich daher nicht 
mit der institutionellen - freilich nicht konsequent durchzuhalcenden - Prämisse der 
herrschenden arbeitsrechtlichen Lehre. nach der das Streikrecht ausschließlich im 
Kontext der T arifauconornie gewährleisret sei. Dies soll im folgenden abschließend an 
dem Verhältnis von Art. 9 Abs. 3 GG zu Art. '4 GG verdeutlicht werden. 
Das herrschende institutionelle Verständnis von Art. 9 Abs. ) GG bedeutet in 
verfassungsmukrureller Hinsicht die tendenzielle Umkehrung des Verhältnisses von 
Art. '4 zu Art. 9 Abs. 3 GG : Das »Arbeirnehmergrundrecht" der Koalitionsfreiheit 
des Art. 9 Abs. 3 GG, historisch wie systematisch z.u verstehen als sozial· und 
wirtSchaftSpolirisches Gegengrundrecht gegenüber der Eigentumsgaraocie des Art. 
J 4 GG, wird in seinem spezifischen Bedeucungsgehalt dem herrschenden Verständnis 
des Streikrechts als funktionales Anhängsel des Systems der Tarifautonomie zufolge 
radikal uminterpretiert. Danach verliert es nämlicb seinen Charakter als partielle 
Negation und Antithese zu An. 14 GG und erscheint staU dessen ganz im Gegenteil 
als die eigentüche verfassungsrechtüche sedes materiae der auf dem Privateigentum an 
Produktionsmirteln basierenden "freien Marktwirtschaft«". 
Das zwischen Art. 9 Abs. 3 GG und Art. 14 GG bestehende Spannungsverhältnis 
wird auf diese Weise nicht nu( gänzlich zugunsten der Eigenrumsgarantie aufgelöst 
mit der Folge. daß - entgegen der erst kürzlich wieder vom BVerfGJo betonten 
Offenheit des Grundgesetzes für unterschiedliche WirtSchaftsverfassungen - in 
krassem Widerspruch zu seiner hiscoriS1:hen Entwicklung und sozialen Funktion 
ausgerechnet das Arbeitnehmergrundrecht des Art. 9 Abs. J GG als verfassungs
rechtliche Schranke für Mitbestimmungsregelungen und erst recht für SoziaJisie
rungsvorhaben gemäß Art. 15 GG angesehen wird. 
Für eine derartige. erst aus dem institutionellen Verständnis des Art. 9 Abs. ) GG 
folgende Reduktion des Normbereichs dieser Bestimmung auf marktwirtSchafdiche 
Beziehungen tiefere das Grundgesetz jedoch keinerlei Anhaltspunkte: Nach korrek
ter, am Verfassungstell:t orientierter Interpretation muß sich der Normbereich des 
Art. 9 Abs. 3 GG auf sämttiche Wirtscha{tsverfassungen erstrecken. die nach der 
Verfassung zulässig sind und kann daher nicht auf eine institutionelle Garamie des 
Systems der Tarifautonomie als marktwinschaftlichem Instrument der privatkapita
listischen Eigentumsgarantie des Art. ! 4 GG beschränkt werden". Nur auf der Basis 
dieser - über den Normbereich des Art. ~4 GG hinausgreifenden Interpretation des 
An. 9 Abs. 3 GG - kann auch die durchgängig geäußerte und berechtigte Kritik an 
den Systemen der scaatssozialistischen Planwirtschaft. nämlich daß sie eine dem Art. 9 

66 So K. H. Biedenkopf, Auswirkungen der UntemehmCTI!verfa5Sung auf die Grenzen der Tarifautonomie, 
in: ders .• Milbestimmung, Köln 1971. S. 11} 1[.; P. Badura I F. Rinner I B. Rilthcrs, MilbeStimmungs· 
ge=-z '976 und das Grundgescl2., München '977. 

67 W. Däubler, Der Streik im ö(fcmliche.n Diens., ' . a. O. 
68 50 l. . B. J. I$cnsee. Dien<ln~ch Vorschrift.!.. vorschriftswidriger Dienst,JZ '971, S. 77 If.; dagegen jedoch 

B. Rürnc:rs I R. Söhnen, Dcmokratisierung durch Be:umenureikl. Der S'UI. Bd. ", '972, S. 5 So fI .• 
559· 

69 VgJ. F. Kübler I W. Schmidr I Sp. Similis. Mi.bestimmung 1Is gesetzgcbungspo~rische Aufgabe, 
Baden·Baden 1978, S. 118. 1Jl. 

70 So im Mitbestimmungsuneil vom I. J. '979. BVerfGE 50. 190 [f. 
7' Vgl. hit:r'Lll R. KeßkT. Die Koalitionslrcihcil ,,)s Funkrionse!emcnt der Eigenrumsgar:ullicl, in: J. Puek 

(Hng.), Grundrechte als Fundament der Demokralie. FrankfunJM. '979, S. 200 ff. 
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Abs. 3 GG entsprechende Gewährleistuog des Streikrechts und der daraus resultie
renden tarilpolitischen Autonomie der Gewerkschaften nicht gestatteten, normauv 
zur Geltung gebracht werden. Die Gegenthese von einer scruktureUen U nvereinbar
keit von Art. 9 Abs. 3 GG und allen nicht-markrwirtschahlichen Winschaftssyste
men läuft nicht nur implizit auf eine - wohl ungewollte - Legitimation der kritisierten 
Aufhebung dieses Arbeitnehmergrundrechts in den Staatssozialistischen Ländem 
hinaus, sondern auch auf eine fortschreitende Einschränkung des Geltungsumfangs 
dieses Grundrechts hierzulande: In dem Maße nämlich, wie auch in der BRD als 
überwiegend markrwimchafdich, d. h. privatkapitalistisch organisierter Industriege
sellschaft immer weitere Bereiche des wirtschaftlichen wie sozialen Lebens (ein
schließlich der Arbeitsbedingungen) entweder direkt oder indirekt staatlicher 
Regulierung unterworfen werden, würde sich zwangsläufig die Bedeutung des An. 9 
Abs. J GG reduzieren. Entsprechend dem wachsenden Umfang der Staatsaufgaben, 
für die die kontinuierlich steigenden Zahlen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
sowie das Anwachsen der öffentlichen Haushalte ein zuverlässiges Indiz darstellen, 
würde die soziale Relevanz der in Art. 9 Abs. J GG enthaltenen Freiheitsverbürgung 
abnehmen]'. In historischer Perspektive wäre damit das Streikrecht genau das, was zu 
Recht gegenüber den planwimchafUichen Systemen kritisiert wird: ein Grundrecht 
auf Abruf. Zutreffend ist zwar, daß die Gewährleistung des Streikrechts unverz.icht
bar ist, um den Arbeitnehmern im System derTarifautOnomie eine effektive Form der 
Einwirkung auf die Ausgestaltung der Arbeits- und Winschaftsbedingungen zu 
ermöglichen. Daraus folgt aber nicht umgekehn, daß das Streikrecht nur in diesem 
Rahmen eingeräume sei. Dafür spricht im übrigen - auch wenn man dem fehlenden 
Schrankenvorbeha1t in Art. 9 Abs. 3 GG keine Bedeurung beimißt - schon der 
Won-Iaut der Bestimmung selbst, nach dem die Koaütionsfreiheit und damit das 
Streikrecht für "jedermann und alle Berule a garantiere sind. 

7' Darauf hat bereiL'i K. H. Biedenkopf, Grenzen dcrT.uifautonomie, '964, S. JU H. hingewiesen; ferner F. 
J. Sicker, Grundproblcme der koUektiven Koalitions/reiheit, Düsseldorf '969' S. 46 H., der von einern 
.noch freien Residualber.ich. der Tarifautonomie ,prichl. 
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Das neue Standardwerk 
zum Arbeitsrecht 
Die folgenden Bücher sind Tell eines 
insgesamt zwolf EInzeibande umfassenden, 
vOn der Arbellsgruppe Arbeitsrecht 
geschriebenen neuen Standardwerkes. 
Es stellt die Zusammenhänge so dar, 
daß der Leser alle in der PraxIs auftretenden 
Probleme des Individual· und KoliekliV' 
arbeitsrechts wledemndet. 
Jeder Band ist in sich abgeschlossen und 
daher auch eimelf\ zu verwenden_ 
Das Standardwerk lichtet SiCh an den 
Hochschulbereich, an die Gerichte und an 
alle mil Arbeitsrechlsprobtemen befaßten 
Praktiker. 

Arbeitsgruppe Arbeitsrecht 
Ulrich Zachert 
Tarifvertrag 
1979. 216 Selten, kartoniert 38,00 DM 
ISBN 3·7663,0279,5 
Dieser Band informiert luverlassrg uber 
taktische Grundlagen, ,uristische fragen und 
gesellschaltspollt!sche Konllrktbererche des 
gellenden Tarifvertragssystems 

Arbeitsgruppe Arbeitsrecht 
Ulrich Zachert 
Betriebliche Mitbestimmung 
1979, 156 Seiten, kartonrert 32,00 DM 
ISBN 3-7663-02809 
In diesem Band zeigt der Autor am BeiSPiel 
charakteristischer Dokumente die historische 
Entwicklung der betrreblichen Mrtbestim
mung biS zum Betriebsverlassungsgesell 
aus dem Jahre 1972 auf. Dre Chancen, 
aber auch die Grenzen der Durchsetzungs
möglichkeiten von Belegschaltslnleressen 
nach dem neuen Betrrebsverfassungsgesetz 
werden deuthch gemacht 

Arbet\sgruppe Arbeitsrecht 
Bernhard Nagel 
Unternehmensmitbestimm ung 
1980. 188 Serten, kartoniert ca, 34,00 DM 
ISBN 3·7663·0281·7 
Der Autor erlautert die unterschiedlichen 
Mitbeshmmungskonzepte, ihre geschieht· 
liehe Entwicklung und erklärt ausluhr-
Ireh die Regelungen des Mitbestimmungs' 
gesetzes von 1976. Auilypische 
Probleme der Unternehmensmitbeslimmung 
sowohl in der Montanindustne als auch in 
dem Unlernehmensbereich, der unter das 
Gesetz von 19761ällt, wird ebenso 
eingegangen wie auf die Moglichkeiten tur 
die Arbeitnehmer. auf der Grundlage des 
geschaffenen Rechts eine Wirksame Gegen
machl zur Kapitalseite 2U bilden_ 

Burchard Bösche 
Die Rechte des Betriebsrats 
bei KUndigungen 
Anhorung, Wrderspruch und 
WeiterbeschMllgung nach § 102 BetrVG 
1979, 192 Seilen, kartoniert 24,80 DM 
ISBN 3-7663-0244·2 

Heinz Burghardl 
Die Handlu ngsmöglichkeiten 
des Betriebsrats 
Wege zur Durchsetzung der betrrebs
veriassungsrecht lIChen Beteiligungsrechte 
1979, 484 Selten. kartoniert 38,00 DM 
ISBN 3·7663·0267·1 

Horst Führ 
Arbeitsrecht ftlr Arbeitnehmer 
Zweite, uberarbeitete und voilig neu 
ges taltete Auflage 
1980. Ca. 430 Seiten, Taschenbuchformal. 
kartoniert ca, 14,00 DM 
ISBN 3-7663-0430·5 

Michael Kittner 
Arbeits- und Sozialordnung 
Ausgewahlle und eingeleitete Gesetzestexte 
FunIte, erweiterte und überarbeitete Aullage 
J980, 912 Seiten, kartOniert 18,00 DM 
ISBN 3·7663-0418-6 

Bund-Verlag 
Köln 

257 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1980-3-237
Generiert durch IP '3.129.253.57', am 01.05.2024, 10:45:55.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1980-3-237

